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für 
 

· das Jugendamt des Landkreises Rastatt, 
 

· den Fachbereich Jugend, Familie und Senioren 
der Stadt Rastatt, 

 
· das Amt für Familien, Soziales und Jugend des 

Stadtkreises Baden-Baden, 
 

· die Schulen im Zuständigkeitsbereich des Staat-
lichen Schulamts Rastatt 
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1. Einleitung 
 
 
Die Veränderungen gesellschaftlicher Rahmenbedingungen, der Wandel der Familie 
als Sozialisationsinstanz und die sich hieraus ergebenden Anforderungen an Bil-
dung, Erziehung und Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Menschen 
insgesamt stellen die Institutionen Jugendhilfe und Schule seit mehreren Jahren vor 
veränderte Aufgaben. Um diese bewältigen zu können, ist eine Kooperation beider 
Systeme unabdingbar, damit die Erziehungs- und Bildungschancen junger Menschen 
gefördert sowie deren Eltern in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt werden können. 
 
Die Bedeutung der Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule wurde vor Ort er-
kannt, weshalb die Jugendämter des Landkreises Rastatt, der Stadt Rastatt sowie 
des Stadtkreises Baden-Baden gemeinsam mit dem Staatlichen Schulamt Rastatt 
eine Arbeitshilfe für Jugendhilfe und Schule erstellt haben. Diese wurde erstmals im 
Oktober 2005 veröffentlicht. Sie richtete sich an die Mitarbeiter/innen der Allgemei-
nen Sozialen Dienste (ASD) und an die Lehrkräfte von Grund-, Haupt-, Real- und 
Sonderschulen. Perspektivisch ist auch eine Einbindung der beruflichen Schulen an-
gedacht. 
 
Mit der Veröffentlichung der Arbeitshilfe wurde eine Evaluation hinsichtlich ihrer In-
halte, ihrer Anwendung und Anwendbarkeit durchgeführt. Sie ergab eine positive 
Rückmeldung sowohl von Seiten der Jugendhilfe als auch von schulischer Seite. Die 
Anregungen aus der hiermit verbundenen Befragung im März 2007 fanden ihren 
Niederschlag in der 2. Auflage der Arbeitshilfe. Diese war aufgrund aktueller Verän-
derungen und neuer Themenbereiche erforderlich. Die 2. Auflage wurde - wie bereits 
bei der ersten Veröffentlichung - durch den Arbeitskreis „Jugendhilfe-Schule“ entwi-
ckelt. Die Mitglieder dieses Arbeitskreises (siehe Seite 4) stehen für Anregungen  
oder Rückmeldungen gerne zur Verfügung. 
 
Die aktualisierte Auflage richtet sich erneut an den zuvor angeführten Personenkreis.  
 
Die Anwendung und Nutzung der Arbeitshilfe in der täglichen Praxis soll die Zusam-
menarbeit beider Systeme weiterhin intensivieren und verbessern. Sie kann bei Fra-
gestellungen oder Schwierigkeiten als Nachschlagewerk und zur effektiven Nutzung 
vorhandener Kompetenzen und Ressourcen auf beiden Seiten dienen. Hierfür wäre 
es wünschenswert, dass die Arbeitshilfe in der Kooperation noch stärker zum Tragen 
kommt. 
 
Die Umsetzung der 2. Auflage der Arbeitshilfe wird mit dem Zeitpunkt der Veröffentli-
chung und somit ab 1.5.2009 empfohlen. 
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Rastatt, Baden-Baden, im April 2009 
 
 
 
 
Landratsamt Rastatt Staatliches Schulamt Rastatt  
- Jugendamt - 
 
 
 
 
Stefan Biehl      Anja Bauer 
 
 
 
 
 
 
 
Amt für Familien, Soziales  
und Jugend des Stadtkreises Baden-Baden 
 
 
 
 
 
Frank Fürle 
 
 
 
 
 
 
 
Fachbereich Jugend, Familie  
und Senioren der Stadt Rastatt 
 
 
 
 
 
Joachim Hils 
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2. Voraussetzungen 
 
 
Damit Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe möglich ist, sollten folgende 
Voraussetzungen gegeben sein:1 
 
 
· „Win-win-Strategie“ 

Die Kooperation wird von beiden Seiten gewünscht und als gegenseitiger Nutzen 
erlebt.  

 
· Akzeptanz der Unterschiede beider Professionen 
 
 
· Wertschätzender Umgang miteinander - auch bei Kritik   
 
 
· Klares Bild vom anderen System 

Die unterschiedlichen Strukturen, Hierarchien und verschiedenen gesetzlichen 
Grundlagen sollten bekannt sein, damit Missverständnisse vermieden werden 
können und eine Kooperation gelingen kann. 

 
 
· Grundkenntnisse über die Aufgabenfelder  

Die wesentlichen Grundkenntnisse über das Arbeitsfeld des jeweils Anderen sind 
vorhanden.  
 

 
· Klärung und Festlegung gemeinsamer Themen und Inhal te in der  

Kooperation 
Da die Systeme bisher in sich geschlossen waren, sind unterschiedliche Begriffe, 
Themen und pädagogische Vorstellungen vorhanden. Dies kann u.a. dazu füh-
ren, dass die eigene Betroffenheit nicht automatisch zu gemeinsamem Themen, 
Inhalten und gleichen Sichtweisen führt. Dies sollte in der Kooperation berück-
sichtigt werden. 
 
 

· Realistische gegenseitige Erwartungen  
Durch vorhandene Kenntnisse der Strukturen, Aufgaben und Möglichkeiten des 
Anderen sowie durch die gemeinsame Aufgabenklärung im Einzelfall können kei-
ne unrealistischen Erwartungen entstehen, die gegebenenfalls häufig viel höher 
sein könnten, als sie im Rahmen der Leistungsfähigkeit des anderen Kooperati-
onspartners erfüllbar wären. 

 
 

                                            
1 Orientiert an Ulrich Deinert, Kooperation von Jugendhilfe und Schule, Stolpersteine in der Zusammenarbeit von 
Schule und Jugendhilfe, 2001 
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· Klare und gemeinsame Zielsetzungen 
Auf Seite der Jugendhilfe ist durch das vielfältige Angebot Offenheit und Flexibili-
tät bei der Kooperation gegeben. Hierdurch kann die Jugendhilfe auf die Schule 
häufig unklar und undefiniert wirken. Somit ist es wichtig zu klären, welche Ziele 
in die Kooperation hineingehören und wichtig sind. 
 
 

· Kenntnis über Möglichkeiten und Grenzen   
Die Rahmenbedingungen, Möglichkeiten und Grenzen von Jugendhilfe und Schu-
le sind beidseitig im Wesentlichen bekannt und werden beachtet. 
 
 

· Aufgabenteilung statt Aufgabenabgabe 
Beide Systeme suchen einen Kooperationspartner. Folglich sollen gemeinsame 
Ziele und Vorgehensweisen unter Berücksichtung der Grenzen und Möglichkeiten 
des jeweils Anderen entwickelt werden. Dies setzt voraus, dass der andere als 
gleichwertiger Partner gesehen wird und keine Abgabe des Problems bzw. keine 
Instrumentalisierung des Kooperationspartners erfolgt. Somit kann verhindert 
werden, dass es zu Ungleichgewichten in den Kooperationsvorhaben kommt. 
Deshalb ist es erforderlich, Klarheit über eigene Motive und Zielsetzungen zu er-
langen, bevor das Gespräch mit dem Kooperationspartner gesucht wird.  

 
 
· Abbau von Hemmschwellen und „Fettnäpfchen“ 

Obgleich es unterschiedliche Dienstwege, schwierige gegenseitige Erreichbarkeit 
sowie unterschiedlich zuständige Ebenen der Zusammenarbeit gibt, sollen diese 
keine Hindernisse für die Kooperation darstellen und konstruktiv vorhandene 
Hemmschwellen beseitigt werden. Vorurteile sollen abgebaut oder thematisiert 
werden, damit diese sich nicht verfestigen können.  
 

 
· Aufbau gemeinsamer Strukturen (Ebenen) 

Um Kontinuität und Verlässlichkeit in der Kooperation zu erhalten, ist die Schaf-
fung von Strukturen erforderlich, damit die Kooperation über persönliche Kontakte 
hinausgeht (Institutionalisierung). Hierbei ist es wichtig, dass aufgrund der unter-
schiedlichen Hierarchien und Organisationsstrukturen die entsprechenden Ebe-
nen beider Systeme zusammenarbeiten (Jugendamtsleitung und Leitung Staatli-
ches Schulamt, ASD/PB-Leitung und Schulleitung, ASD/PB Mitarbeiter/innen und 
Lehrer/innen). 
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Dezernat 1

Sozialamt

Bühl
Gaggenau

Rastatt

Psychologische
Beratungsstelle

Bühl
Rastatt

Gaggenau

Allgemeine
Soziale Dienste

Adoptions-
vermittlung

Jugendhilfe-
planung

Kindertages-
pflege

Individuelle
Lernbegleitung

Besondere
Soziale Dienste

Soziale Dienste Jugend-
pflege

Unterhaltsvor-
schusskasse

Wirtschaftliche
Jugendhilfe

Beistandschaft/
Amtsvormundschaft

Wirtschaftliche Hilfen u.
Beistandschaft/

Amtsvormundschaft

Jugendamt Gesundheitsamt Amt für Veterinärswesen
u. Verbraucherschutz

Dezernat 2 Dezernat 3 Dezernat 4

Landrat

3. Wichtige Informationen über Jugendhilfe 
 
3.1 Aufbau und Strukturen der einzelnen Jugendämter  
 
3.1.1 Jugendamt des Landkreises Rastatt  
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Ortsverwaltungen Eigenbetrieb Stadtwerke

Frauen- u. Gleichstellungsbeauftragte Rechnungsprüfung

Fachbereich 1
Zentrale Steuerung und Gemeindeorgane

Fachbereich 2
Zentrale Dienste

Fachbereich 3
Finanzwirtschaft

Dezernat  I
Oberbürgermeister

Fachbereich 4
Ökologische Stadtplanung

Fachbereich 5
Bauen und Umwelt

Fachbereich 6
Technische Betriebe

Dezernat  II
1. Beigeordneter

Eigenbetrieb Wohnungwirtschaft Eigenbetrieb Martha-Jäger-Huas

Fachbereich 7
Sicherheit und Ordnung

Fachbereich 8
Schulen, Kultur und Sport

Sozialer Dienst

Pflegekinderdienst

Hilfen für Alleinerziehende

Kundenbereich 9.10
Soziale Förderung

Wirtschaftliche Hilfen

Beistandschaften
Amtsvormundschaften

Wohngeld

Kundenbereich 9.20
Finanzielle Förderung

Kinder- u. Jugendtreff

Kindertageseinrichtungen

Kundenbereich 9.30
Kinder- u. Jugendförderung

Jugendhilfe- u. Sozialplanung

Verwaltung

Stadtteilarbeit

Schulsozialarbeit

Senioren

Kundenbereich 9.40
Planung u. Koordination

Fachbereich 9
Jugend, Familie und Senioren

Dezernat  III
2. Beigeordneter

Oberbürgermeister

3.1.2 Fachbereich Jugend, Familie und Senioren der Stadt Rastatt 
 
Organisation der Stadtverwaltung Rastatt 
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Amt für Familien, Soziales und J ugend  
 

3.1.3 Amt für Familien, Soziales und Jugend des Sta dtkreises Baden-Baden 
 
 

Der ASD des Stadtkreises Baden-Baden 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

Dezernat III 

Soziale Hilfen Persönliche Hilfen und 
soziale Leistungen 

Sozialpädagog i-
sche Dienste 

Psychologische 
Beratungsstelle 

Allgemeiner Sozialer Dienst  
(ASD) 

Besondere Soziale Dienste  
Pflegekinderdienst,  
Jugendgerichtshilfe, 

Schulsozialarbeit 

 

Oberbürgermeister 

Kinder- und Jugend-
förderung 
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3.2 Aufgaben und Leistungen  
der Sozialen Dienste 

 insbesondere 

Beratung  
- für Kinder und Jugendliche 
  in Not- und Konfliktsituationen, ggf.  
  ohne Kenntnis/Wissen der Eltern  
  hiervon, 
- für Eltern bei der Erziehung 
  eines Kindes oder Jugendlichen. 

Hilfe zur Erziehung  
- Erziehungsbeistandschaft, 
- Sozialpädagogische Familienhilfe, 
- Soziale Gruppenarbeit, 
- teilstationäre Unterbringung, 
- vollstationäre Unterbringung, 
- Vollzeitpflege. 

Arbeit mit Alleinerziehenden  
- Beratung. 

Hilfe für junge Volljährige  
- Beratung und Konfliktklärung  
  bzw. Angebot weitergehender Hilfen 
  mit den Zielen u.a.:  
  Persönlichkeitsentwickung, 
  eigenverantwortliche Lebens- 
  führung. 

Kindertagespflege  
- Qualifizierung, Überprüfung und 
  Vermittlung von 
  Tagespflegepersonen, 
- Erteilung der Pflegeerlaubnis für  
  Tagespflegepersonen, 
- Bearbeitung von Anträgen auf  
  Kostenübernahme für Tagespflege. 

Jugendgerichtshilfe  
bei Strafverfahren von  
Jugendlichen und Heranwachsenden 
(14-20 Jahre). 

Mitwirkung im  
Familiengerichtsverfahren  
z.B. Regelung der elterlichen  
Sorge und des Umgangsrechts. 

Eingliederungshilfe  
Hilfen für Kinder und Jugendliche, 
die seelisch behindert oder 
von einer solchen Behinderung 
bedroht sind. 

Inobhutnahme  
bei Gefährdung eines Kindes 
oder Jugendlichen, u.a. Anrufung 
des Familiengerichtes. 

Adoptionsvermittlung  
- Gutachtliche Stellungnahme 
  bei Adoptionen von Stief- bzw.  
  Pflegekindern, 
- Vermittlung von fremden Kindern in 
  adoptierende Familien. 
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3.3 Hilfen zur Erziehung 
 
 
Definition und Voraussetzung: 
 
Eine Hilfe zur Erziehung ist eine individuelle Einzelfallhilfe . Sie kommt in Betracht, 
wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung 
nicht gewährleistet und eine Hilfe für seine Entwicklung geeignet sowie notwendig ist. 
Anspruch auf eine Hilfe zur Erziehung haben die Personensorgeberechtigten . Kin-
der und Jugendliche können selbst keine Hilfe beantragen. Die Entscheidung über 
die Notwendigkeit und Geeignetheit sowie die Einleitung und Begleitung der Hilfe 
trifft das Jugendamt. Somit erfolgt die Gewährung der Hilfe über das örtlich zuständi-
ge Jugendamt. 
 
Die gesetzliche Grundlage für eine Hilfe zur Erziehung findet sich in § 27 Abs. 1 SGB 
VIII2 wieder.  Im SGB VIII sind zudem die einzelnen Hilfeformen , die im Rahmen der 
Hilfe zur Erziehung gewährt werden können, aufgeführt. Sie umfassen im Wesentli-
chen: 
 
 
· Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII) 

Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte können in Erzie-
hungsberatungsstellen oder anderen Beratungseinrichtungen Unterstützung bei 
der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei 
der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung erhalten. 
Hierfür ist die Zusammenarbeit verschiedener Fachkräfte mit unterschiedlichen 
Methoden erforderlich.  
 
Die Erziehungsberatung setzt eine freiwillige Inanspruchnahme durch den Rat-
suchenden sowie eine geschützte Vertrauensbeziehung zur beratenden Person 
voraus. 

 
· Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) 

Die Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an der Sozialen Gruppenarbeit soll 
bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, bei der Lösung von Konflikten und 
Krisen helfen. In der Gruppe soll das soziale Lernen von Minderjährigen geför-
dert werden. Folglich dient die Soziale Gruppenarbeit der Überwindung von Ent-
wicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen. Darüber hinaus wird mit 
dem gruppenpädagogischen Konzept die Entwicklung der Kinder und Jugendli-
chen unter Erhalt des Lebensbezuges zur Familie und unter Berücksichtigung 
des gesamten Umfeldes durch soziales Lernen in der Gruppe gefördert. 

 
· Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII) 

Im Rahmen der Erziehungsbeistandschaft sollen Kinder oder Jugendliche Unter-
stützung bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbe-
ziehung ihres sozialen Umfeldes sowie Förderung bei der Verselbständigung un-
ter Erhalt des Lebensbezugs zur Familie erfahren. Hierbei handelt es sich um ei-

                                            
2 Sozialgesetzbuch Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe. Dieses wird auch als Kinder- und Jugend-
hilfegesetz (KJHG) bezeichnet. 
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ne kontinuierliche Einzelbetreuung durch einen Erziehungsbeistand, der das älte-
re Kind oder den Jugendlichen bei seiner Verselbständigung unterstützt. 

 
· Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) 

Der Einsatz einer Sozialpädagogischen Familienhilfe findet innerhalb der Familie 
statt und soll durch intensive Betreuung und Beratung der Familie diese bei ihren 
Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung der Alltagsprobleme, bei der Lösung 
von Konflikten sowie im Umgang mit Ämtern und Institutionen unterstützen. Dar-
über hinaus soll Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden. Zielsetzungen sind sowohl 
die Stärkung des Selbsthilfepotenzials der Familie als auch die Vermeidung einer 
Herausnahme bzw. die Rückführung eines Kindes in die Familie nach einer Un-
terbringung außerhalb des Elternhauses. 
 
Für die Gewährung der Hilfe ist Bereitschaft und Motivation der Familie zur Mit-
arbeit unabdingbar. 

 
· Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)  

Die Erziehung in einer Tagesgruppe ist an der Schnittstelle zwischen den zuvor 
angeführten ambulanten Hilfen und den folgenden genannten stationären Hilfen 
angesiedelt. Bei dieser Form der teilstationären Hilfe soll die Entwicklung des 
Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, durch Be-
gleitung der schulischen Förderung und durch Elternarbeit unterstützt und somit 
der Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie sichergestellt 
werden. Die Hilfe kann auch in geeigneten Formen der Familienpflege geleistet 
werden. In der Praxis ist das teilstationäre Angebot meist mit dem Besuch einer 
Schule für Erziehungshilfe verbunden.  

 
· Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) 

Vollzeitpflege ist eine zeitlich befristete oder auch auf Dauer angelegte Erziehung 
und Unterbringung über Tag und Nacht in einer anderen Familie. Für entwick-
lungsbeeinträchtigte Kinder bzw. Jugendliche sind geeignete Formen der Famili-
enpflege zu schaffen sowie auszubauen.  
 
Voraussetzung für diese Unterbringung in Form der Vollzeitpflege ist, dass eine 
dem Kindeswohl entsprechende Erziehung in der Herkunftsfamilie nicht gewähr-
leistet und daher eine Unterbringung in einer anderen Familie für seine Entwick-
lung geeignet und erforderlich ist. Grundsätzlich wird die Rückkehr des Kindes 
oder des Jugendlichen in die Herkunftsfamilie angestrebt.  
 
Hierfür müssen die Beziehungen des Minderjährigen gefördert sowie die Erzie-
hungsmöglichkeiten in der Herkunftsfamilie verbessert werden. Sofern eine 
Rückführung aufgrund der familiären Rahmenbedingungen nicht möglich oder 
das Kind über Jahre in der Pflegefamilie integriert ist, wird die Hilfe auf Dauer 
angelegt sein. 

 
· Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII) 

Die Hilfe in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) oder in einer 
sonstigen betreuten Wohnform soll durch eine Verbindung von Alltagsleben und 
pädagogischen/therapeutischen Angeboten Kinder und Jugendliche in ihrer Ent-
wicklung fördern. Somit bietet diese Hilfeform Kindern und Jugendlichen, die in 
Folge individueller, sozialer und gesellschaftlicher Problemlagen in ihren Her-
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kunftsfamilien überfordert oder gefährdet sind, vorübergehend in einem pädago-
gisch gestalteten und professionell strukturierten Rahmen die Möglichkeit des 
kompensierenden Lernens durch  
· Distanz und Entlastung von Beziehungen und Aufgaben, an denen die Minder- 

jährigen gescheitert sind, 
· eine an der spezifischen Belastbarkeit und dem Bedarf des Kindes /  

Jugendlichen orientierten Lebensraum, 
· stabile affektive Beziehungen im Umgang mit Erwachsenen, die als Professio-

nelle besonderen Belastungen gewachsen sind sowie 
· Lernfelder, die attraktiv sind und neue Perspektiven eröffnen. 
 
Hierbei wird je nach Alter und Entwicklungsstand des Minderjährigen sowie den 
Verbesserungsmöglichkeiten der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie 
primär das Ziel der Rückführung in die eigene Familie verfolgt. Ist eine Rückfüh-
rung nicht möglich, soll die Erziehung in einer anderen Familie vorbereitet oder 
eine auf längere Zeit angelegte Lebensform zur Vorbereitung einer selbständigen 
Lebensführung angestrebt werden. Darüber hinaus sollen die Jugendlichen in 
Fragen der Ausbildung und Beschäftigung sowie der allgemeinen Lebensführung 
Beratung und Unterstützung erhalten.  
 
Die Unterbringung in einer Heimeinrichtung beinhaltet nicht die Befugnis zur "ge-
schlossenen Unterbringung" (diese ist in § 1631b BGB geregelt). 

 
· Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SG B VIII) 

Die Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung basiert auf einer intensiven 
Unterstützung von Jugendlichen zur sozialen Integration und zur eigenverant-
wortlichen Lebensführung. Diese Hilfe ist für Jugendliche gedacht, die sich allen 
anderen Hilfsangeboten entziehen und aufgrund ihrer aktuellen Lebenssituation 
besonders gefährdet sind. Hierbei handelt es sich um die Personengruppe von 
Jugendlichen, die sich im Punker-, Drogen-, Prostituierten- und Nichtsesshaf-
tenmilieu aufhalten. Einen möglichen Bereich der Intensiven Sozialpädagogi-
schen Einzelbetreuung stellen erlebnispädagogische Projekte und Angebote dar. 
 

 
Neben diesen gesetzlich ausformulierten Angeboten hat sich in den vergangenen 
Jahren eine Ausdifferenzierung er Jugendhilfeleistungen, insbesondere im ambulan-
ten Bereich ergeben. Hierdurch ist u.a. nach § 27, 2 SGB VIII eine weitere ambulante 
Hilfe in Verbindung mit dem Besuch der Schule für Erziehungshilfe möglich. 
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3.4 Vorgehen  
des 

Jugendamtes 
bei 

der Abklärung 
und 

Durchführung 
von 

Jugendhilfe- 
leistungen 

Feststellung des Hilfebedarfs  
und fachliche Beurteilung  
Gespräche mit den Eltern und dem  
Kind/Jugendlichen über: 
� Problembeschreibung und Sicht- 
    weise des Problems, Lebensvorstel- 
    lung, Bereitschaft Hilfe anzunehmen, 
    familiäre Entwicklungsgeschichte, 
� Gespräche mit Dritten, 
� Diagnostik, 
� Beurteilung im Hilfeteam, 
� Empfehlung an die Eltern. 

Ableitung, Konkretisierung und 
Planung der Hilfe 
� Art der Hilfe:  
    Erziehungsberatung, Soziale 
    Gruppenarbeit, Sozialpädagogische  
    Familienhilfe, Erziehungsbeistand- 
    schaft, Tagesgruppe, Vollzeitpflege,  
    Heimunterbringung, 
� Wahl der Einrichtung/des Anbieters. 

Umsetzung und Hilfeplanung  
� Festlegung von Zielen der Hilfe, 
    Leistungen der Beteiligten, 
    Dauer der Hilfe und Kooperations- 
    absprachen, 
� Festlegung des Kostenbeitrags der  
    Eltern. 

Überprüfung und Controlling  
� Regelmäßige Fortschreibung des 
    Hilfeplans, 
� Bestätigung bzw. Veränderung oder  
    Beendigung der Hilfe. 

Antrag der Eltern  
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3.5 Grundsätze und Grenzen  
 
 
Folgende Grundsätze  sind für eine Hilfegewährung von Bedeutung: 
 
 
· Eine differenzierte Diagnostik  ist der „Grundstein“, auf den die Hilfeplanung 

aufbaut. 
 

· Die Entscheidungsfindung  über eine Hilfe zur Erziehung ist ein Prozess , von 
dessen Verlauf und Intensität der Erfolg der nachfolgenden Hilfe entscheidend mit 
abhängt. 

 
· Dieser Prozess bedarf der Motivation  und Mitwirkungsbereitschaft  der Eltern 

und der Unterstützung  durch Fachkräfte. 
 

· Es muss Kooperation  statt Schuldzuweisung zwischen allen am Hilfeprozess 
Beteiligten gegeben bzw. entwickelbar sein. 

 
 
 
 
Die Grenzen  für eine durch das Jugendamt zu gewährende Hilfe finden sich  
 
 
· wenn eine Hilfe nicht geeignet  und/oder notwendig  ist, 
 
· in fehlenden Ressourcen der Beteiligten oder nicht passgerechten  Angebo-

ten im Einzelfall , 
 

· in der Weigerung  der Eltern, die Hilfe zu beantragen oder an der Hilfe mitzuwir-
ken, 

 
· wenn eine Hilfe eher ein Problem stabilisiert , statt es zu lösen. 
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3.6 Kooperationspartner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Allgemeiner  

Sozialer 
Dienst 

Jugendhilfeträger  
Jugendhilfeeinrichtungen 
(stationär, teilstationär, 
ambulante Anbieter) 

Justiz  
- Familiengerichte, 
- Vormundschaftsgerichte, 
- Jugendgerichte, 
- Polizei, 
- Bewährungshilfe. 

Behörden  
- Sozialamt, 
- Betreuungsbehörde, 
- Ordnungsamt, 
- Versorgungsamt, 
- Ausländerbehörde, 
- Agentur für Arbeit, 
- ARGE, 
  usw. Kindertages - 

einrichtungen  

Einrichtungen  
der  

Altenhilfe und  
Eingliederungshilfe �

Schülerhorte  

Gesundheitswesen  
- Gesundheitsämter, 
- praktische Ärzte, 
- Kinderärzte, 
- Kliniken, 
- Kinder- und  
  Jugendpsychiater.�

Schulbereich  
- Regierungspräsidium, 
- Staatliches Schulamt, 
- Grund- und Hauptschulen, 
- Realschulen, 
- Gymnasien, 
- Berufliche Schulen, 
- Sonderschulen, 
- Privatschulen. 

Freie Träger  
- Caritasverband, 
- Diakonie, 
- Arbeiterwohlfahrt, 
- Paritätischer  
   Wohlfahrtsverband, 
- DRK, 
- B.I.S.A.M. e.V., 
- Frauen helfen Frauen 
  e.V., 
- Verein soziale Projekte 
  e.V., 
- Freunde der Augusta- 
  Sibylla-Schule e.V., 
- Förderverein der  
  Rheintalschule e.V., 
usw. 

Frauenhäuser  

Stadt - und  
Gemeinde-  

verwaltungen  

Schulsozialarbeit  

Psychologische 
Beratungsstelle  
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3.7 Aufgaben und Angebote der Psychologischen  
Beratungsstellen für Kinder, Jugendliche und  
Eltern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rechtsgrundlage:  
Die Psychologischen Beratungsstellen leisten überwiegend Erziehungsberatung nach § 28 des Kin-
der- und Jugendhilfegesetzes:  
„Erziehungsberatungsstellen und andere Beratungsdienste und -einrichtungen sollen Kinder, Jugend-
liche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und 
familienbezogener Probleme und der zu Grunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungs-
fragen sowie bei Trennung und Scheidung unterstützen. Dabei sollen Fachkräfte verschiedener Fach-
richtungen zusammenwirken, die mit unterschiedlichen methodischen Ansätzen vertraut sind.“  

Die Beratunge n sind freiwillig, kostenlos, auf Wunsch anonym und  die Berater/innen unterli e-
gen der Schweigepflicht. 

Die Kunden der Beratungsstellen:  
- Kinder, 
- Jugendliche, 
- junge Erwachsene bis 27 Jahre, 
- Eltern, 
- andere Erziehungsberechtigte, 
- Fachkräfte in sozialen und pädagogi-

schen Einrichtungen, 
- Institutionen, die mit Kindern und 

Jugendlichen arbeiten. 

Die Beratungsgründe:  
· Bei Eltern  z.B.  

- Trennungs- und Scheidungs-
situationen, 

- Verhaltensauffälligkeiten der  
Kinder, 

- Schulprobleme oder emotionale 
Probleme der Kinder. 

· Bei Kindern:  Sorgen zu Hause, in 
der Schule oder mit Gleichaltrigen. 

· Bei Jugendlichen:  Probleme in 
Schule, Beruf, Familie oder Freun-
deskreis. 

Die Beratungsstellen sind Ansprec h-
partner bei Fällen von sexueller G e-
walt  gegen Kinder und Jugendliche. 

In den Beratungsstellen arbeiten Teams 
aus Heilpädagogen/innen, Psycholo-
gen/innen, Sozialpädagogen / Sozialar-
beitern/innen mit unterschiedlichen bera-
terischen und therapeutischen Zusatz-
qualifikationen. 

Zuständigkeit : 
Für die Bürger/innen im Landkreis und der Stadt 
Rastatt  ist die Psychologische Beratungsstelle 
des Landkreises Rastatt  zuständig. 
 
Hauptstelle: 
Am Schlossplatz 5, 76437 Rastatt 
Telefon 07222/381-22 58 
Mail: pb.rastatt@landkreis-rastatt.de 
 
Nebenstellen: 
Robert-Koch-Straße 8, 77815 Bühl 
Telefon 07223/98 14-22 54 
Mail: pb.buehl@landkreis-rastatt.de 
 
Hauptstraße 36b, 76571 Gaggenau 
Telefon 07225/9 88 99 – 22 55 
Mail: pb.gaggenau@landkreis-rastatt.de 
 
Für die Bürger/innen von Baden-Baden  ist die Psy-
chologische Beratungsstelle des Stadtkreises 
Baden-Baden  zuständig: 
 
Schwarzwaldstraße 101, 76532 Baden-Baden 
Telefon 07221/93-1462 
 
Anmeldung in den Beratungsstellen  am besten 
telefonisch unter den oben angegebenen Num-
mern. 

Zusammenarbeit mit Lehrern/innen und Sch ulen:  
 
Die Psychologischen Beratungsstellen kooperieren 
mit Schulen und Lehrkräften bei Fragestellungen 
zum Umgang mit Schülern/innen und deren Familien. 
Sie stehen dabei auch für gemeinsame Gespräche 
von Schule, Familie und Beratungsstelle zur Verfü-
gung.  
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3.8 Abgrenzung Allgemeiner Sozialer Dienst und Psyc hologische Beratungsstelle  
 

Psychologische Beratungsstelle      Allgemeiner Sozi aler Dienst 
 
 
      

 Psychologische Diagnostik    Gewährung von und Begleitung bei 
    - Hilfen zur Erziehung  

Erziehungsberatung         - Eingliederungshilfe für seelisch 
         Diagnostik      behinderte Kinder und Jugendliche 
   Beratung bei            - Hilfen für junge Volljährige 
 - emotionalen Problemen     Beratung bei familiären    
 - sozialen Verhaltensauffälligkeiten                   Schwierigkeiten, in Fragen    

- psychosomatischen Auffälligkeiten             der Erziehung und in Konflikt-   
                 situationen     Mitwirkung in Verfahren vor den 
         Vormundschafts- und Familiengerichten 
Einzel- und Familientherapie                           Trennungs- und Scheidungsberatung  und nach dem Jugendgerichtsgesetz 

         
              Angebot des begleiteten Umgangs3 

         Kooperation mit Institutionen      
 verschiedene Gruppenangebote          Krisenintervention / Inobhutnahme 
 für Kinder/Jugendliche     Einzelberatung von Kindern         
         und Jugendlichen 
                 Prävention durch Projekte 
                
 
 
 
 
                                            
3 Bezieht sich auf den Umgangskontakt zwischen einem Elternteil und seinem Kind/seinen Kindern bei Kontaktanbahnung oder bei Gefährdungssituationen für 
das Kind/die Kinder.  
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3.9 Projekt „Individuelle Lernbegleitung für benach -
teiligte Jugendliche im Übergang zwischen 
Schule und Beruf“ 

 
 
3.9.1 Vorstellung des Projektes 
 
Die "Individuelle Lernbegleitung für benachteiligte Jugendliche beim Übergang zwi-
schen Schule und Beruf" ist ein Projekt des Kultusministeriums Baden-Württemberg 
und wird durch die Zukunftsoffensive IV der Landesstiftung Baden-Württemberg fi-
nanziell unterstützt.  
 
Seit dem Startschuss zum Projektbeginn im September 2006 wird das Konzept mitt-
lerweile in 34 Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg umgesetzt. Der Land-
kreis Rastatt ging im April 2007 mit diesem Projekt an den Start.  
 
Die Projektleitung der jeweiligen Stadt bzw. des jeweiligen Landkreises, die beteilig-
ten Schulen sowie bereits bestehende soziale Institutionen für bürgerschaftliches 
Engagement sollen hierbei eng miteinander kooperieren, um ein gut funktionierendes 
Netzwerk zu schaffen und Ressourcen zu bündeln. Das Projekt der „Individuellen 
Lernbegleitung“ ist eine Ergänzung, aber keine Konkurrenz zu den bereits bestehen-
den Angeboten. 
 
Das Projekt hat zum Ziel, Jugendliche aus dem Landkreis Rastatt, die vor dem Über-
gang zwischen Schule und Beruf stehen, zu unterstützen. Durch eine individuell an-
setzende Lernbegleitung, die außerhalb der regulären Unterrichtszeit stattfindet, soll 
der persönliche und schulische Erfolg der Jugendlichen verbessert werden. Im Pro-
jekt „Individuelle Lernbegleitung“ unterstützen ehrenamtlich engagierte Männer und 
Frauen Jugendliche ganz individuell dabei, ihren persönlichen und schulischen Alltag 
besser zu meistern und stehen als persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung. Die 
Lernbegleiter treffen sich mit den Jugendlichen einmal pro Woche in einer 1:1 
Betreuung außerhalb der regulären Schulzeit, aber in schulischen Räumlichkeiten.  
 
 
3.9.2 Zielgruppe 
 
Zielgruppe sind benachteiligte Jugendliche der 7., 8. und 9. Klassen der Haupt- und 
Förderschulen, des Berufsvorbereitungsjahres (BVJ) und des Berufseinstiegsjahres 
(BEJ) an den Berufsschulen, der Kooperationsklassen oder vergleichbarer Bildungs-
gänge. 
 
Da es ein Projekt des Landkreises Rastatt ist, können nur Schulen und Jugendli-
che aus dem Landkreis Rastatt (einschließlich Stadt  Rastatt) berücksichtigt wer-
den. 
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3.9.3 Definition „benachteiligte Jugendliche“ 
 
Gemäß der Ausrichtung des Projektes bezieht sich diese Formulierung auf Schüle-
rinnen und Schüler, welche aufgrund von Sprachdefiziten, allgemeinen Lernschwä-
chen, Migrationshintergrund, Defiziten in der Persönlichkeitsentwicklung bzw. im Rei-
feprozess oder familiären Problemen einen zusätzlichen Förderbedarf haben. 
 
Es können demnach nur Jugendliche an diesem Projekt teilnehmen, die aufgrund 
persönlicher oder familiärer Schwierigkeiten nicht selbständig in der Lage sind, einen 
gelingenden Übergang zwischen Schule und Beruf zu erreichen. Das Projekt ist nicht 
für Jugendliche gedacht, die so schwerwiegende Probleme haben, dass Handlungs-
bedarf von Seiten der Jugendhilfe von Nöten ist. Die teilnehmenden Jugendlichen 
dürfen in keiner weiteren Hilfsmaßnahme sein, da das Projekt keine Konkurrenz zu 
bestehenden Angeboten darstellen möchte.  
 
Die Begrifflichkeit „benachteiligte Jugendliche“ richtet sich hier nur an Schüler/innen 
der Förder-, Haupt- oder beruflichen Schulen, welche freiwillig an diesem Projekt teil-
nehmen wollen und gewillt sind, entsprechend mitzuarbeiten, um für sich eine Ver-
besserung zu erreichen. 
 
 
3.9.4 Aufgaben der Lernbegleitung 
 
Die Aufgaben der Lernbegleiter umfassen sowohl den schulischen als auch den per-
sönlichen Bereich, je nach Bedarf des/der zu betreuenden Jugendlichen. 
 
Dies sind im einzelnen folgende Bereiche: 
· Individuelle Lernunterstützung (z.B. in Deutsch und Mathematik), 
· Lernstrategien und Lernhilfen aufzeigen und einüben, 
· Sprachförderung, 
· Vermitteln von Schlüsselkompetenzen (z.B. Pünktlichkeit, Sorgfalt, Durchhalte- 

vermögen, Verlässlichkeit), 
· Ansprechpartner/in bei Problemen und Fragen sein, 
· Stärken und Begabungen erkennen und fördern, 
· Unterstützung bei der Suche nach Praktika bzw. Lehrstellen,  
· Wegbegleiter beim Übergang zwischen Schule und Berufseinstieg sein. 
 
Als zeitlicher Rahmen für die Aufgabe der Lernbegleiter sind ein bis zwei Stunden 
pro Woche vorgesehen, dies kann jedoch ganz individuell und nach Absprache zwi-
schen den Lernbegleitern und den Jugendlichen erfolgen.  
 
Die Lernbegleiter sollen im regelmäßigen Austausch mit dem/der Klassenlehrer/in - 
und falls vorhanden - mit Schulsoziarbeiter/in oder Jugendberufshelfer/in, stehen. 
Hierfür müssen die Eltern eine Einverständniserklärung unterschreiben, um alle Be-
teiligten von der Schweigepflicht zu entbinden. Natürlich ist auch ein kontinuierlicher 
Austausch mit den jeweiligen Eltern des zu betreuenden Jugendlichen erwünscht.  
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3.9.5 Vermittlung des Individuellen Lernbegleiters und Kooperation  
mit den teilnehmenden Schulen 

 
Die Projektleitung nimmt Kontakt mit den teilnehmenden Schulen auf und stellt das 
Projekt bei einer Gesamtlehrerkonferenz vor. Hierbei geht sie auch auf die Aufgaben 
der Schule bzw. der Lehrkräfte ein. 
 
Nachdem die Schule über das Projekt informiert wurde, wählt sie die entsprechenden 
Schüler/innen aus, welche für das Projekt in Frage kommen. Je nach Anzahl der zur 
Verfügung stehenden Lernbegleiter für die entsprechende Schule, informiert der/die 
Klassenlehrer/in, nach vorheriger Rücksprache mit der Projektleitung, den/die Schü-
ler/in über das Projekt und die Möglichkeit zur Aufnahme. Sofern der/die Schüler/in 
einer Aufnahme zustimmt, nimmt der/die Klassenlehrer/in Kontakt zu den Eltern auf. 
Dies kann entweder im Rahmen eines persönlichen Gespräches, an einem Eltern-
abend, mittels eines Telefonates oder des Elterninformationsbriefes erfolgen, wel-
chem die erforderliche Einverständniserklärung hinsichtlich der Teilnahme am Projekt 
beigefügt ist.  
 
Sobald das schriftliche Einverständnis der Eltern vorliegt, vereinbart der/die Klassen-
lehrer/in in Absprache mit der Projektleitung mit den Eltern und dem Jugendlichen 
einen Termin für einen „Runden Tisch“, an welchem Schüler/in, Eltern, Lernbegleiter, 
Klassenlehrer/in und die Projektleitung teilnehmen. Dieser Termin dient dem gegen-
seitigen Kennenlernen und bietet die Möglichkeit, die Inhalte der Lernbegleitung ge-
meinsam zu formulieren. Im Anschluss daran vereinbaren Lernbegleiter und Schü-
ler/in das erste Treffen. 
 
Der/die Klassenlehrer/in soll dem Lernbegleiter als Ansprechpartner zur Seite stehen. 
Außerdem soll der Lernbegleiter über die Schule die Möglichkeit haben, die vorhan-
denen Lehrmaterialien nutzen zu können. 
 
Sofern an der Schule das Angebot von Schulsozialarbeit oder Jugendberufshilfe vor-
handen ist, sollen diese Fachkräfte in den Projektverlauf einbezogen werden.  
 
Weitere „Runde-Tisch-Gespräche“ sind bei Problemen bzw. einschneidenden Verän-
derungen, zum Schuljahresende oder bei Beendigung der Lernbegleitung angedacht. 

 

Ansprechpartner / Projektleitung: 
 
Landratsamt Rastatt 
Jugendamt 
Besondere Soziale Dienste 
Am Schlossplatz 5 
76437 Rastatt 
 
Telefon: 07222/381-2251 
E-Mail: amt22@landkreis-rastatt.de 
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3.9.6 Ablaufdiagramm Kooperation Schule u. Projektl eitung 
 
               Projektleitung                                                                     Schule 
 
 
 

Interessierte Bürger/innen nehmen 
Kontakt zur Projektleitung  auf 
· Erstgespräch/Infogespräch 
· Feststellung der Eignung 

Schule  verweist interessierte  
Bürger/innen an die Projektleitung. 

Projektleitung  informiert die 
Schule über Anzahl der zu vermit-
telnden Lernbegleiter und stellt sie 
vor. 

Schule  wählt Jugendliche aus und 
stellt diese der Projektleitung kurz und 
in anonymisierter Form vor. 

Projektleitung  stellt dem Lernbe-
gleiter den/die Jugendlichen ano-
nymisiert vor und klärt ab, ob der 
Lernbegleiter sich eine Zusam-
menarbeit mit dem/der Jugendli-
chen vorstellen kann. 

Schule informiert nach Rücksprache 
mit der Projektleitung die Eltern und 
den/die Schüler/in per Gespräch/ Tele-
fonat und holt mündliche Zustimmung 
ein.    

·  Eltern erhalten Infobrief und Einver-
ständniserklärung. 

· Jugendlicher  bekommt Profilbogen 
und ist bereit sich freiwillig auf eine 
Lernbegleitung einzulassen. 

Schule  stimmt den Termin für den 
„Runden Tisch“ mit den Eltern und 
dem/der Jugendlichen ab. 

Projektleitung  und Schule  ver-
einbaren einen „Runden Tisch“. 
Projektleitung  stimmt den Termin 
mit dem Lernbegleiter ab. 

Kennenlernen aller Beteiligten beim „Runden T isch“ . Schüler/in und Schule  teilen mit, wo sie Un-
terstützungsbedarf sehen. Lernbegleiter und Schüler/in vereinbaren Termin für das erste Treffen. 
Schule und Lernbegleiter vereinbaren, wie der künftige Austausch stattfinden soll. 
Projektleitung  erstellt Datenblatt, welches alle Beteiligten zugeschickt bekommen. 

Einverständniserklärung  und Profi l-
bogen  liegen der Schule unterschrie-
ben vor. 

Projektleitung  bespricht mit dem 
Lernbegleiter den „Fall“ und die 
Aufgabenfelder. 

Beginn der Lernbegleitung. Regelmäßiger Austausch zwischen den Lernbegleitern und den Lehrkräf-
ten sowie zwischen den Lernbegleitern und der Projektleitung. „Runder Tisch“ bei Bedarf, z.B. Schul-
jahresende. Anleitung und Fortbildung der Lernbegleiter über die Projektleitung. 
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4. Wichtige Informationen über Schule 
 

4.1 Organisation und Aufbau des Staatlichen Schulam ts Rastatt 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leiterin  
SAD’in Anja Bauer 

 
Stellvertreterin 

SAD’in Gabriele Weinrich 

Verwaltung Aufsicht & Beratung  

Leiter  
Andreas Bauer 

 

Angestellte  
Renate Buth 

Daniela Dafeldecker 
Margarete Jocher 

Marion Stoll 
Andrea Weck 

Grund schule  
SAD’in Gabriele Weinrich 

Realschule  
Schulrat Anton Meier 

Schulrat Wolfgang Held 

Sonderschule  
SAD’in Anja Bauer 

Stefan Martens 

Interdisziplinäres Ber a-
tungszentrum 
Dr. Titus Bailer 

Hannelore Weinbrecht 

Arbeitsstelle Frühförd e-
rung 

Susanne Eichkorn 
Anja Eiswirth 

Schulpsychologische Beratung sstelle  
Leiterin : Jessica Phillipp  

Gudrun Lamparter 
Anne Hueg 

Sonja Steinich 

Fortbildung  
Gabriele Kuhn 

Arbeitsstelle Kooperat ion 
Tim Scherf 

Sabine Hartl-Wehrle 

Ansprechpartnerin für  
Schwerbehinderte 

Rosemarie Kraus 

Chancen - und Gleichste ll-
ungsbeauftragte 
Elisabeth Rauser  

örtlicher Personalrat  
Barbara Adam 

Hauptschule  
Schulrat Franz Veith 



Wichtige Informationen über Schule   

 28

4.2 Beratungslehrer/innen und Sonderpädagogische  
Dienste 

 
 

· Beratungslehrer/innen:  
 
Sie haben eine zusätzliche Ausbildung absolviert und werden durch das Regie-
rungspräsidium für besondere Beratungsaufgaben bestellt. Der Schwerpunkt der Be-
ratung ist die Schullaufbahnberatung, zum Beispiel 
 
- bei der Einschulung, 
- beim Übergang auf die auf der Grundschule aufbauenden Schulen, 
- beim Durchlaufen der Orientierungsstufe, 
- beim Übergang von einer Schule auf die andere, 
- bei Entscheidungen über anzustrebende Bildungsabschlüsse, 
- beim Übergang in die Oberstufe, 
- beim Übergang in das berufliche Schulwesen. 
 
Ferner unterstützen sie die zuständigen Berufs- und Studienberater/innen bei einer 
berufsvorbereitenden Orientierung und bei der studienvorbereitenden Beratung. Sie 
wirken mit bei örtlichen Informationsveranstaltungen zur Schullaufbahn, machen Rat-
suchenden Informationsmaterial zugänglich, helfen Schülerinnen und Schüler bei der 
Bewältigung von Schulschwierigkeiten (soweit diese im pädagogischen Bereich lie-
gen) und helfen an beruflichen Schulen in Kooperation mit der Berufsberatung und 
den Ausbildungsberatern/innen der Kammern bei der Bewältigung von Schwierigkei-
ten in der Ausbildung. 
 
 
· Sonderpädagogische Dienste:  
 
Der Sonderpädagogische Dienst unterstützt die allgemeine Schule, wenn aufgrund 
einer Behinderung oder aufgrund besonderer Entwicklungsprobleme ein sonderpä-
dagogischer Förderbedarf oder deutliche Anhaltspunkte dafür vorliegen. Die Sonder-
pädagogischen Dienste werden in allgemeinen Schulen in subsidiärer Funktion, ins-
besondere in folgenden Formen tätig: 
 
- Sie beraten die beteiligten Lehrer/innen und Eltern. 
- Sie klären den sonderpädagogischen Förderbedarf im Rahmen kooperativer Dia-

gnostik. 
- Sie beteiligen sich an der Hilfeplanung der allgemeinen Schulen im Zusammen-

wirken mit den Eltern und ggf. außerschulischen Leistungs- und Kostenträgern. 
- Sie leisten im Rahmen des Unterrichtes in arbeitsteiligen Verfahren auf gemein-

samer Grundlage eine unmittelbare sonderpädagogische Förderung der betroffe-
nen Schüler/innen, soweit erwartet werden kann, dass diese hierdurch in die Lage 
versetzt werden, dem Bildungsgang der allgemeinen Schule zu folgen. 

- Sie unterstützen die Schule beim Aufbau geeigneter Hilfesysteme und Förder-
konzepte. 
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· Verbindungslehrer/innen:  
 
Diese werden vom Schülerrat gewählt. Je nach SMV-Satzung werden sie für 1 oder 
2 Jahre gewählt. Je nach Größe der Schule gibt es 1, 2, höchstens jedoch 3 gewähl-
te Personen. Sie unterstützen den Schülerrat, zum Beispiel bei der Planung von Fes-
ten und sind Bindeglied zwischen der Schüler- und Lehrerschaft. 
 
Die Verbindungslehrer sollen von allen am Schulleben Beteiligten tatkräftig unter-
stützt werden. 
 
 
· Lehrer/innen für Informationen zur Suchtprävention :  
 
Diese koordinieren schulische Vorbeugemaßnahmen.  
Sie haben folgende Aufgaben: 
- Sammlung von Informationsmaterial zur Suchtvorbereitung 
- Weitergabe von Informationen  
- bei Bedarf Herstellung von Verbindungen zu Einrichtungen, die ggf. beratend   

oder therapeutisch tätig werden, wie z.B. psychosoziale Beratungsstellen und 
ambulante Behandlungsstellen, Gesundheitsamt, Jugend- und Sozialamt, Polizei. 
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4.3 Interdisziplinäres Beratungszentrum - IBZ 
 
4.3.1 Allgemeine Informationen 
 
Das Interdisziplinäre Beratungszentrum (IBZ) beim Staatlichen Schulamt Rastatt be-
rät Kinder mit Hochbegabung, mit besonderen Schwierigkeiten im Lesen oder Recht-
schreiben und in Mathematik.  
Zentrales Anliegen des Beraterteams, bestehend aus Sonderpädagogen/innen bzw. 
Beratungslehrern/innen, ist es, dass Eltern und Schulen einen Ansprechpartner im 
gesamten Beratungs- und Diagnoseprozess haben.  
 
 
Erstkontakt 
 
Ratsuchende Eltern oder Lehrer/innen nehmen Kontakt mit dem IBZ auf. Die Anfrage 
wird an den/die für diesen Sprengel zuständige(n) Mitarbeiter/in weitergeleitet, 
der/die als direkte Ansprechperson im gesamten Beratungs- und Diagnoseprozess 
fungiert. 
 
 
Beratung 
 
Beratung umfasst alle schulrelevanten Bereiche, wie z.B. 
 

· Beratung bei schulischen Förder- und Akzelerationsmaßnahmen (z.B. frühzei-
tiges Einschulen, Überspringen einer Klassenstufe, stundenweiser Besuch der 
nächsthöheren Klasse...), 

· Einzelfallberatung von Lehrern und Eltern, 
· Beratung bei Schulproblemen vor Ort („Runder Tisch“), 
· Beratung über Testmöglichkeiten, 
· Beratung zu den außerschulischen Enrichmentmöglichkeiten der UNI-versum-

Kurse. 
 
 
Diagnose 
 
Diagnostische Abklärung und Überprüfung durch verschiedene Testverfahren in Ein-
zel- und Kleingruppentestung. 
Es stehen diverse aktuelle Testverfahren zur Verfügung, die je nach Fragestellung 
zur Anwendung kommen. Differenzierte Testverfahren und verschiedene Informati-
onsquellen (Eltern, Lehrer/innen,...) werden immer bei Schullaufbahnentscheidungen 
verwendet. 
 
 
Förderung 
 
Begleitende Fördermaßnahmen in Absprache mit den Eltern und auf Wunsch auch 
mit den Schulen. 
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UNI-versum-Kurse für hoch begabte Kinder werden durch Lehrer und in Kooperation 
mit der Volkshochschule Rastatt angeboten. 
 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 

· Dr. Bailer , Titus, Sonderschullehrer, Koordinator und Ansprechpartner für 
Erstkontakt und zuständig für den Stadtkreis Baden-Baden. 

· Eiswirth , Anja, Sonderschullehrerin, zuständig für Bühl, Bühlertal und Otters-
weier. 

· Greß, Rosemarie, Beratungslehrerin, zuständig für Rastatt und den nördlichen 
Landkreis. 

· Niedermann , Reinhard, Beratungslehrer, zuständig für das Murgtal. 
· Stoll , Marion, Verwaltungsangestellte, zuständig für Datenbankpflege. 
· Weinbrecht , Hannelore, Konrektorin und Beratungslehrerin, zuständig für 

Bischweier, Kuppenheim, Sinzheim, Iffezheim, Hügelsheim, Rheinmünster 
und Lichtenau. 

 
 
Kontaktmöglichkeiten 
 
Telefonsprechzeiten: 
Montags von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr und freitags von 8.00 Uhr bis 9.00 Uhr unter 
07222/9169-150  
oder  
mittwochs von 8.00 Uhr bis 9.00 Uhr unter 07221 / 93-2630 
 
Anrufbeantworter unter Rastatt 07222 / 9169-150 
 
E-Mail an titus.bailer@ssa-ra.kv.bwl.de 
 
 
 
4.3.2 LRS- PROJEKT: Hilfe für Grundschulkinder der 3. und 4. Klas-

se bei Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten  
 
 
Allgemeines 
 
Bei einigen Schülerinnen und Schülern ist der Schulerfolg durch Schwierigkeiten im 
Lesen oder Rechtschreiben beeinträchtigt. 
 
Viele Grundschulen im Landkreis Rastatt und Stadtkreis Baden-Baden, die soge-
nannten LRS-Stützpunktschulen, bieten deshalb in den Klassen 1 und 2 gezielte Hil-
fen an. 
 
Das LRS-Projekt will nun Kindern, die am Ende von Klasse 2 immer noch massive 
Probleme mit dem Lesen und / oder Rechtschreiben haben, eine weitere Förderung 
anbieten. Dazu wurden vom Staatlichen Schulamt Rastatt zehn Standorte eingerich-
tet. An diesen Standorten werden die Kinder am Nachmittag von Lehrern/innen ge-
zielt gefördert. 
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Zugang 
 

· Die Schule (Deutschlehrer/in) geht auf die Eltern zu und empfiehlt die Teil-
nahme. 

· Bei Interesse wenden sich die Eltern an das IBZ, das den Zugang organisiert. 
· Das IBZ entscheidet, welche Kinder an dem Projekt teilnehmen können und 

weist die Kinder den verschiedenen Standorten zu. 
· Melden sich mehr Kinder an als Förderplätze zur Verfügung stehen, dann 

werden die Kinder in Wartelisten aufgenommen. 
 
 
Rahmenbedingungen 
 

· Teilnahmedauer: mindestens ein Schulhalbjahr, in der Regel ein Schuljahr 
· LRS-Förderung: entweder 2 mal in der Woche eine Unterrichtsstunde oder 

einmal in der Woche eine doppelte Unterrichtsstunde am Nachmittag 
· Gruppengröße: 4-6 Kinder 
· Kosten: Für die Eltern der teilnehmenden Schüler/innen entstehen keine Kos-

ten. 
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4.4 Schulpsychologische Beratungsstelle 
 
Die Schulpsychologische Beratungsstelle stellt ein Unterstützungsangebot für Leh-
rer/innen, Kollegen/innen, Eltern, Schüler/innen und Schulen als Ganzes dar. Sie ist 
Anlaufstelle für alle Schularten in den Landkreisen Rastatt und Freudenstadt sowie 
für den Stadtkreis Baden-Baden. Schwerpunkte sind die Lehrerfortbildung, Schul-
entwicklung und Einzelfallberatung für Lehrer/innen, Eltern und Kinder/Jugendliche 
bei schulischen Problemen, Fragestellungen und Schwierigkeiten. Die Schulpsycho-
logen/innen bilden zudem die Beratungslehrer/innen aus und unterstützen diese in 
ihrer Tätigkeit. 
 
Angebote der Schulpsychologischen Beratungsstelle für Schulen und Lehrkräfte sind 
u.a. 
 

- Supervisionsgruppen für Lehrkräfte (schulintern & schulübergreifend), 
- Lehrer- und Unterrichtsberatung, 
- Fortbildungen und Pädagogische Tage (z.B. zu Gewaltprävention, Gesprächs-

führung, Soziale Kompetenzen, Stressbewältigung...), 
- Moderation von „Runden Tischen“,  
- Konfliktberatung und Konfliktmoderation an Schulen, 
- Krisenintervention, 
- Beratung bei Schulentwicklung.  
 
 

Eltern und Schüler/innen können sich bei folgenden Fragestellungen an die Schul-
psychologische Beratungsstelle wenden: 
 

- Emotionale Schwierigkeiten (z.B. Schulangst, Mobbing), 
- Verhaltensauffälligkeiten (z.B. Aggressivität, ADS), 
- Leistungsauffälligkeiten und -schwierigkeiten (z.B. Rechenschwäche, Zeit- und 

Aufgabenplanung),  
- Schullaufbahnberatung. 

 
 
Kontakt: 
Schulpsychologische Beratungsstelle 
Ludwigring 7 
76437 Rastatt 
Tel: 07222/9169-130 
       07222/9169-0 (Zentrale) 
 
E-Mail:  spbs@ssa-ra.kv.bwl.de 
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4.5 Bildungswege Baden-Württemberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(fachgebundene) 
Hochschulreife 

Fachhoch- 
schulreife 

Fachhoch- 
schulreife 

Fachsch ule 
1, 2 Jahre 

Berufskolleg  
1, 2, 3 Jahre 

 
 
 
 
 
 
 

Sonderschule 
 

(zum Teil mit 
Bildungsgängen 

der 
Grundschule, 
Hauptschule, 
Realschule, 

des 
Gymnasiums und 

der 
beruflichen 
Schulen) 

mittlerer Bildungs-
abschluss 

Berufsaufbau-
schule; 1 Jahr 

Grundschule  
in der Regel 4 Jahre 

 
 
 
 
               Berufsschule 
      + betriebliche Ausbildung 
              2 bis 3 ½ Jahre 

 
 

 

Hauptschule 
5 oder 6 Jahre 

ohne 
Abschluss 

 
mit Hauptschulabschluss 

 
 
 
 

10. 
Schuljahr 

an der 
Haupt-
schule 

(Werkre-
alschule ) 

 

Berufsvorbere i-
tungsjahr (BVJ)  

Berufsei nstiegs -
jahr (BEJ)  

 
 
 

2-jährige 
Berufs- 

fachschule  

Berufsoberschule  
2 Jahre 

„9+3“ mittlerer Bildungsabschluss 
 

1-jährige 
Berufs- 

fachschule  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realschule  

6 Jahre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gymnasium  

8 Jahre 

Aufba u-
gymna-

sium  
(mit In-
ternat) 

Hochschulreife 

berufliches Gymnasium  
3 Jahre 

mittlerer Bildungsabschluss 
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4.6 Das Sonderschulwesen in Baden-Württemberg 
 
 
Schule für Gehörlose 

Schule für Schwerhörige 

Schule für Blinde 

Schule für Sehbehinderte 

Schule für Körperbehinderte 

Schule für Kranke  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schule für Sprachbehinderte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förderschule  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diese Schulen sind als Ganztages-
schulen für diejenigen Schüler/innen 
geschaffen, die wegen ihrer organi-
schen Behinderung (Sinnensschädi-
gung oder körperlichen Behinderung) 
und deren Auswirkungen auf das schu-
lische Lernen spezieller Hilfen bedür-
fen. Die Schüler/innen in diesen Son-
derschultypen werden nach dem Bil-
dungsplan der Grund-, der Haupt-, der 
Realschule, des Gymnasiums, der Be-
rufsschule, der Förderschule oder der 
Schule für geistig Behinderte unterrich-
tet. Viele Schüler/innen mit einer Sin-
nes- oder Körperbehinderung besu-
chen allgemeine Schulen, die von den 
zuständigen Sonderschulen beraten 
und unterstützt werden. 
 
 
 
Grundschule für Kinder mit starken 
Sprach- und Sprechfehlern. Nach dem 
Besuch der Schule für Sprachbehin-
derte können die Kinder in der Regel 
eine weiterführende Schule besuchen. 
Es handelt sich um ein flexibles und 
durchlässiges Fördersystem. Die 
Schule für Sprachbehinderte unterrich-
tet nach dem Bildungsplan der Grund-
schule und der Schule für Sprachbe-
hinderte.  
 
 
 
Für Schüler/innen mit Lernbehinderun-
gen, die den Anforderungen der 
Grund- und Hauptschule nicht ge-
wachsen sind. Der Hauptschulab-
schluss ist über eine sogenannte 
Schulfremdenprüfung möglich. Die 
Schulpflicht beträgt 9 Jahre. Es wird 
nach dem Bildungsplan der Förder-
schule unterrichtet. 
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Schule für Erziehungshilfe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schule für Geistigbehinderte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die genannten Sonderschulen gilt 
das Prinzip der Durchlässigkeit. 
 
 
Kooperative Angebote als Schulver-
suche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für Schüler/innen mit erheblichen Auf-
fälligkeiten im Bereich des Verhaltens 
oder schwierigen Lebenslagen. In den 
meisten Fällen sind diese Schulen ei-
nem Heim der Jugendhilfe ange-
schlossen und in privater Trägerschaft. 
Die Schulpflicht beträgt 9 Jahre. Unter-
richtet wird nach dem Bildungsplan der 
Grund- und Hauptschule, der Real-
schule, der Förderschule und dem der 
Schule für Erziehungshilfe. Eine immer 
größere Rolle spielt die Kooperation 
mit allgemeinen Schulen.  
 
 
 
Lernort für Schüler/innen mit geistiger 
Behinderung und Mehrfachbehinde-
rungen, bei denen eine spätere selbst-
ständige Lebensführung voraussicht-
lich nicht möglich ist. Es handelt sich 
um eine Ganztagsschule. Die Schul-
pflicht beträgt 12 Jahre. Es wird nach 
dem Bildungsplan der Schule für Geis-
tigbehinderte unterrichtet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziel der Kooperativen Angebote 
Ziel ist es, möglichst viele junge Men-
schen, auch mit teilweise wesentlichen 
Behinderungen, nach Abschluss der 
allgemein bildenden Schulzeit entspre-
chend ihren individuellen Kompeten-
zen zu fördern und zu begleiten und 
sie auf das Leben als Erwachsene um-
fassen vorzubereiten sowie nach Erfül-
lung der Berufsschulpflicht in den all-
gemeinen Arbeitsmarkt einzugliedern. 
 
Zielgruppe 
Schüler/innen der Schule für Geistig-
behinderte und wesentlich behinderte 
Absolventen/innen der Förderschulen 
sowie der Sonderschulen mit entspre-
chenden Bildungsgängen, die aufgrund 
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Kooperationsklassen Förderschule / 
Sonderschule mit Bildungsgang 
Förderschule - Berufsvorbereitungs-
jahr/Sonderberufsfachschule  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kooperative Angebote Berufsvorbe-
reitende  Einrichtungen (BVE) und 
Klassen zur Kooperativen Bildung 
und Vorbereitung auf den allgemei-
nen Arbeitsmarkt (KoBV) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ihrer Persönlichkeitsentwicklung Po-
tentiale aufweisen, erfolgreich auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt berufstätig 
sein zu können und für die dieses Ziel 
auf keinem anderen Weg erreichbar 
erscheint. 
 
 
 
Die Kooperation ist auf zwei Jahre an-
gelegt. An ihr können Schülerinnen 
und Schüler teilnehmen, bei denen 
nach Abschluss des Bildungsganges 
Förderschule kein Ausbildungsverhält-
nis zu erwarten ist. Während im ersten 
Jahr, dem 9. Schuljahr, die Förder-
schule bzw. die Sonderschule mit Bil-
dungsgang Förderschule die federfüh-
rende Stammschule der Kooperation 
ist, wechseln die Schüler/innen im 
zweiten Schuljahr im Klassenverband 
in das Berufsvorbereitungsjahr bzw. in 
die Förderberufsfachschule / Sonder-
berufsfachschule. Der Unterricht soll 
entsprechend den derzeit gültigen 
Stundentafeln im ersten Jahr überwie-
gend durch die Sonderschule und im 
Umfang von 6 bis 10 Stunden (fachli-
cher Bereich) in der Woche durch die 
berufliche Schule erfolgen. Im zweiten 
Jahr findet der Unterricht an der beruf-
lichen Schule statt, wobei weiterhin 
Lehrer/innen der Sonderschule Unter-
reicht (z.B. in Deutsch und Mathema-
tik) erteilen. 
 
 
 
Struktur der BVE/KoBV 
BVE und KoBV bauen aufeinander auf. 
Ihr Gelingen ist auf eine enge inhaltli-
che, organisatorische und personelle 
Vernetzung angewiesen. BVE sind 
eine Differenzierung innerhalb des An-
gebots der Werkstufe im Bildungsgang 
Schule für Geistigbehinderte; es han-
delt sich um ein Gemeinschaftsange-
bot entsprechender Sonderschulen 
und der beruflichen Schulen in der Re-
gion. Die Schule, an der die BVE ein-
gerichtet ist - in der Regel eine Schule  
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Weitere Möglichkeiten der  
unterrichtlichen Versorgung 
 
 
Flex-Fernschule 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hausunterricht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

für Geistigbehinderte  - übernimmt die 
Federführung. Die KoBV sind eine ge-
meinsame berufsvorbereitende Bil-
dungsmaßnahme der Arbeitsverwal-
tung, der Schulverwaltung und des 
Integrationsamtes beim Kommunalver-
band für Jugend und Soziales Baden-
Württemberg. Der schulische Teil wir 
innerhalb der Sonderberufsschule um-
gesetzt.    
 
 
 
 
 
 
 
Lernhilfe für junge Menschen, die nicht 
in einer Schule lernen. Zielgruppe die-
ses Angebots sind Schulverweigerer, 
junge Mütter ohne Schulabschluss, 
kranke oder seelisch behinderte junge 
Menschen. Diese Form der unterricht-
lichen Versorgung ist nur im Verbin-
dung mit einer Jugendhilfemaßnahme 
möglich. 
 
 
 
Ziel des Hausunterrichts ist es, eine 
Erziehung und Ausbildung zu vermit-
teln, die in einem angemessenen Um-
fang an die Stelle des Schulunterrichts 
tritt. Die Entscheidung über die Ertei-
lung des Hausunterrichts trifft das 
Staatliche Schulamt im Rahmen der 
zur Verfügung stehenden Deputate 
und Mittel (Genehmigungsverfahren). 
Die Erteilung von Hausunterricht setzt 
einen Antrag der Erziehungsberechtig-
ten sowie ein ärztliches Attest voraus. 
Hausunterricht kann erteilt werden, 
wenn der Schüler bzw. die Schülerin 
länger als acht Wochen nicht am 
Schulunterricht teilnehmen kann. 
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TOLL  
(Time Out - Lernen Lernen)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schüler/innen der Hauptschule, die 
Probleme im Bereich der schulischen 
Leistungen und im Bereich des sozia-
len Lernens haben, können in kleinen 
Gruppen durch Lehrer/innen und Sozi-
alpädagogen/innen intensiv gefördert 
werden. Das Projekt erfolgt in Koope-
ration mit B.I.S.A.M e.V.. Die Beschu-
lung innerhalb des Projektes ist für 3-6 
Monate angedacht. Eine Teilnahme 
erfolgt nur beim Vorliegen des Einver-
ständnisses des Staatlichen Schulamts 
Rastatt, der Erziehungsberechtigen 
und des Kindes / Jugendlichen. 
 
Über die Teilnahme am Projekt ent-
scheidet das Staatliche Schulamt Ras-
tatt. 
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4.7 Der Erziehungs- und Bildungsauftrag 
 
 
Grundlagen 
 
Die Schule verwirklicht den im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, in 
der Verfassung des Landes Baden-Württemberg und im Schulgesetz für Baden-
Württemberg verankerten Erziehungs- und Bildungsauftrag. 
 
Die Verfassung des Landes Baden-Württemberg enthält in den Artikeln 11 bis 21 
grundlegende Bestimmungen für unser Schulwesen. 
 
Das Schulgesetz für Baden-Württemberg bestimmt in § 1 den Erziehungs- und Bil-
dungsauftrag der Schule: 
 
1. Der Auftrag der Schule bestimmt sich aus der durch das Grundgesetz der Bun-

desrepublik Deutschland und die Verfassung des Landes Baden-Württemberg 
gesetzten Ordnung, insbesondere daraus, dass jeder junge Mensch ohne Rück-
sicht auf Herkunft oder wirtschaftliche Lage das Recht auf eine seiner Begabung 
entsprechenden Erziehung und Ausbildung hat und dass er zur Wahrnehmung 
von Verantwortung, Rechten und Pflichten in Staat und Gesellschaft sowie in der 
ihn umgebenden Gemeinschaft vorbereitet werden muss. 

 
2. Die Schule hat den in der Landesverfassung verankerten Erziehungs- und Bil-

dungsauftrag zu verwirklichen. Über die Vermittlung von Wissen, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten hinaus ist die Schule insbesondere gehalten, die Schüler 

 
- in Verantwortung vor Gott, im Geiste christlicher Nächstenliebe, zur Mensch-

lichkeit und Friedensliebe, in der Liebe zu Volk und Heimat, zur Achtung der 
Würde und der Überzeugung anderer, zu Leistungswillen und Eigenverantwor-
tung sowie zu sozialer Bewährung zu erziehen und in der Entfaltung ihrer Per-
sönlichkeit und Begabung zu fördern, 

- zur Anerkennung der Wert- und Ordnungsvorstellungen der freiheitlich-
demokratischen Grundordnung zu erziehen, die im einzelnen eine Auseinan-
dersetzung mit ihnen nicht ausschließt, wobei jedoch die freiheitlich-
demokratische Grundordnung, wie in Grundgesetz und Landesverfassung 
verankert, nicht in Frage gestellt werden darf, 

- auf die Wahrnehmung ihrer verfassungsmäßigen staatsbürgerlichen Rechte 
und Pflichten vorzubereiten und die dazu notwendige Urteils- und Entschei-
dungsfähigkeit zu vermitteln, 

- auf die Mannigfaltigkeit der Lebensaufgaben und auf die Anforderungen der 
Berufs- und Arbeitswelt mit ihren unterschiedlichen Aufgaben und Entwicklun-
gen vorzubereiten. 

 
3. Bei der Erfüllung ihres Auftrages hat die Schule das verfassungsmäßige Recht 

der Eltern, die Erziehung und Bildung ihrer Kinder mitzubestimmen, zu achten 
und die Verantwortung der übrigen Träger der Erziehung und Bildung zu berück-
sichtigen. 
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4. Die zur Erfüllung der Aufgaben der Schule erforderlichen Vorschriften und Maß-
nahmen müssen diesen Grundsätzen entsprechen. Dies gilt insbesondere für die 
Gestaltung der Bildungs- und Lehrpläne sowie für die Lehrerbildung. 

 
Die Schule hat damit die Aufgabe, Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu vermitteln 
und die Kinder zu erziehen. Die gesamte Arbeit der Schule vollzieht sich auf der 
Grundlage der genannten Werte und Normen. 
 
Es ist das besondere Ziel des Bildungsplanes, den erzieherischen Auftrag der Schule 
zu betonen und die genannten übergreifenden Erziehungsziele bis in die einzelnen 
Lehrpläne hinein transparent zu machen. Dies wird besonders deutlich in den Formu-
lierungen der Ziele der einzelnen Lehrpläne. Die Zielformulierungen sind wo immer 
möglich so gefasst, dass die Verschränkung von Bildungs- und Erziehungsauftrag 
der Schule deutlich wird. 
 
Nach Artikel 6 des Grundgesetzes sind „Pflege und Erziehung der Kinder das natürli-
che Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht“. Dieses Recht der 
Eltern hat die Schule zu achten; die Schule ist in ihrem Bereich verantwortlicher Trä-
ger der Erziehung. Für die Wahrnehmung der erzieherischen Aufgaben der Schule 
ist ein enges Zusammenwirken mit dem Elternhaus ganz besonders wichtig. 
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4.8 Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen 
 

Maßnahme Wer entscheidet? Anhörung
Nachsitzen bis zu zwei 
Unterrichtsstunden

Klassenlehrer/in bzw. unterrichtende 
Lehrkraft

Nachsitzen bis zu vier 
Unterrichststunden *

Schulleiter/in

Überweisung in eine 
Parallelklasse

Schulleiter/in

Androhung des 
zeitweiligen Ausschlusses 
vom Unterricht

Schulleiter/in                                    
Die Maßnahme wird den für die 
Berufserziehung Mitverantwortlichen 
mitgeteilt.

Ausschluss vom 
Unterricht bis zu fünf 
Unterrichtstagen; bei 
beruflichen Teilzeit-
schulen für einen 
Unterrichtstag **

Schulleiter/in                                    
Die Maßnahme ist dem Jugendamt 
(teilweise Kann- bzw. Sollvorschrift; 
vgl. § 90 Abs. 8) bzw. den für die 
Berufserziehung Mitverantwortlichen 
mitzuteilen.

Ausschluss vom 
Unterricht bis zu vier 
Unterrichtswochen ** 
Androhung des 
Ausschlusses aus der 
Schule

Ausschluss aus der 
Schule                           
Hinweis: Die "neue" 
Schule kann die 
Aufnahme von einer 
Vereinbarung über die 
Verhaltensänderung 
abhängig machen und 
eine Probezeit bis zu 
sechs Monaten festlegen; 
vgl. § 90 Abs. 4 Satz 2.

Ausweitung des 
Ausschlusses auf alle 
Schulen des Schulorts, 
des Landkreises, des 
Oberschulamtsbezirks, 
des Landes.

Obere Schulaufsichtsbehörde (bei 
Ausschluss aus allen Schule des 
Landes: Kultusministerium)                                 
Die Maßnahme wird dem Jugendamt 
und den für die Berufserziehung 
Mitverantwortlichen mitgeteilt.

Die Anhörung 
erfolgt durch die 
zuständige 
Behörde.

Tabellarische Übersicht § 90 Schulgesetz

Es genügt die 
Anhörung des 
Schülers bzw. der 
Schülerin.

Zusätzlich gilt:                    
Das Verbleiben des 
Schülers oder der Schülerin 
in der Schule muss eine 
Gefahr für die Erziehung 
und Unterrichtung, die 
sittliche Entwicklung, 
Gesundheit oder Sicherheit 
der Mitschüler/innen 
befürchten lassen. 

Zusätzlich gilt:                    
Die Maßnahme ist nur 
zulässig, wenn eine 
Schülerin oder ein Schüler 
durch schweres oder 
wiederholtes Fehlverhalten 
seine bzw. ihre Pflichten 
verletzt und dadurch die 
Erfüllung der Aufgabe der 
Schule oder die Rechte 
anderer gefährdet. 

Stets gilt:                
"Pädagogische 
Erziehungsmaßnahmen"  
oder Vereinbarungen 
reichen nicht aus. Die 
Grundsätze des mildesten 
Mittels und der 
Verhältnismäßigkeit sind 
anzuwenden. Widerspruch 
und Anfechtungsklage 
haben keine aufschiebende 
Wirkung.

Der/die 
Schulleiter/in gibt 
dem Schüler bzw. 
der Schülerin sowie 
(bei Minderjährigen) 
auch den 
Erziehungs-
berechtigten 
Gelegenheit zur 
Äußerung 
(Anhörung); diese 
können einen 
Beistand 
hinzuziehen.

Schulleiter/in nach Anhörung Klassen-
/ Jahrgangsstufenkonferenz. In 
dringenden Fällen kann die 
Schulleitung den Schulbesuch ohne 
Beteiligung der Konferenzen 
untersagen (bis zu fünf Tagen, wenn 
der zeitweilige Ausschluss, bis zu 
zwei Wochen, wenn der Ausschluss 
aus der Schule zu erwarten ist). Zuvor 
ist die Klasenlehrerin/ der 
Klassenlehrer zu hören. Die 
Maßnahme ist dem Jugendamt 
(teilweise Kann- bzw. Sollvorschrift; 
vgl. § 90 Abs. 8) bzw. den für die 
Berufserziehung Mitverantwortlichen 
mitzuteilen. Auf Wunsch des/der 
Schüler/in bzw. (bei Minderjährigen) 
der Erziehungsberechtigten ist die 
Schulkonferenz beim 
Schulausschluss (nicht beim 
Unterrichtsausschluss) zu beteiligen. 
*** 

 
*     Diese Maßnahme kann mit der Androhung des Ausschlusses vom Unterricht verbunden werden. 
**   Diese Maßnahme kann mit der Androhung des Ausschlusses aus der Schule verbunden werden. 
*** Auf dieses Recht sind der/die Schüler/in bzw. die Erziehungsberechtigten vor der Entscheidung hinzuweisen.   
      Bei Minderjährigen sind auch die Erziehungsberechtigten zu hören. 
Quelle: Die Schulleitung - Eine Veröffentlichung der GEW - Nr. 2-2008 
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4.9 Konferenzen und Gremien 
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5. Informationen und Kooperationsabsprachen für 
verschiedene Bereiche 

 
 
Jugendhilfe und Schule organisieren Bildungs- und Erziehungsprozesse für die sel-
ben Kinder und Jugendlichen. Die jungen Menschen werden in ihren unterschiedli-
chen Lebensbezügen und sozialen Hintergründen erlebt. Sowohl Jugendhilfe als 
auch Schule werden mit den Alltagsproblemen und Schwierigkeiten von Kindern und 
Jugendlichen konfrontiert. Somit ist es erforderlich, dass zwischen beiden Bereichen 
eine Kooperation besteht, Absprachen erfolgen und individuelle Kooperationsmög-
lichkeiten entwickelt werden. Die folgenden Schemata und Ausführungen sollen die 
Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule in wesentlichen gemeinsamen Aufga-
benbereichen veranschaulichen und erleichtern. 
 
 
 

5.1 Allgemeine Beratung bei verhaltensauffälligen 
Schülern/innen und Umgang mit Schulver-
weigerung, Unterrichts- und Schulausschluss 

 
 
5.1.1  Frühzeitige Beteiligung der Jugendhilfe 
 
Auftrag der Jugendhilfe ist es bei verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen 
zunächst gemeinsam mit den Eltern mittels einer psychosozialen Diagnostik Unter-
stützungsformen und Hilfestellungen zu erarbeiten, welche für das Kind oder Jugend-
lichen den Erhalt des Familienverbandes sowie des sozialen Umfeldes ermöglicht. 
Hierbei stellt für die Jugendhilfe die fachliche Einschätzung der Schule, u.a. in Form 
eines Schulberichtes (vgl. Kapitel 5.5), einen wichtigen Bestandteil für die Diagnose 
und für die Entscheidung hinsichtlich einer geeigneten Hilfe im Einzelfall dar. Im Be-
darfsfall wird vom Allgemeinen Sozialen Dienst ein Schulbericht erbeten.  
 
Darüber hinaus ist es erforderlich, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der All-
gemeinen Sozialen Dienste grundsätzlich frühzeitig  Kenntnis von Problemlagen von 
Kindern und Jugendlichen und deren Familien erlangen.  
 
Im Folgenden sollen daher die Möglichkeiten einer gemeinsamen frühzeitigen Vor-
gehensweise  bei Schülern und Schülerinnen mit Verhaltensauffälligkeiten aufge-
zeigt werden. Dies birgt darüber hinaus grundsätzlich die Chance einer rechtzeitigen 
Intervention, damit Schulverweigerung verhindert werden kann oder das Mittel des 
Unterrichts- und Schulausschlusses nicht zum Tragen kommen muss, wobei letzte-
res durchaus im Rahmen der Hilfeprozessklärung, z.B. bei einer Verweigerungshal-
tung der Eltern oder des Jugendlichen, sinnvoll sein kann und als erzieherisches In-
strument zur Verfügung stehen sollte. 
 
Das frühzeitige gemeinsame Aufgreifen und Angehen vo n schwierigem und 
auffälligem Verhalten bei Schülern/innen entlässt d ie jeweilige Institution nicht 
aus ihren Verpflichtungen und rechtlichen Möglichke iten, sondern ermöglicht 
ein abgestimmtes pädagogisch sinnvolles Vorgehen. 
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Aus dem nachfolgenden Ablaufdiagramm sind die beiden Zugangswege zur Abstim-
mung aufgezeigt. Auch im Rahmen einer allgemeinen Beratung können dem/der Mit-
arbeiter/in des Jugendamtes (ASD) Schwierigkeiten mit dem Schulbesuch bekannt 
werden. Die Regel dürfte jedoch sein, dass die Schule durch ihren täglichen Kontakt 
zu ihren Schülerinnen und Schülern die Problematik erkennt und im Rahmen ihrer 
eigenen Möglichkeiten bzw. Kompetenzen zunächst durch eigene Interventionen, wie 
dem Gespräch mit den Eltern, zu lösen versucht. Sollten sich keine Veränderungen 
durch die Eltern und/oder den/die Schülern/in ergeben und die Auffälligkeiten beste-
hen bleiben, bietet sich ein gemeinsames Eltern-Schüler/innen-Gespräch unter Be-
teiligung des Jugendamtes in Form eines „Runden Tisches“  an. In diesem Ge-
spräch wird mit allen Beteiligten die weitere Vorgehensweise erörtert und vereinbart. 
Eine solche Verfahrensweise ist insbesondere vor einer Information des Jugendam-
tes nach § 90 Abs. 8 des Schulgesetzes (bei Schulausschluss bzw. im Einzelfall 
beim zeitweiligen Unterrichtsausschluss) empfehlenswert. 
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5.1.2 Gemeinsame Vorgehensweise von Jugendamt und S chule 
 
 
Frühzeitige Beteiligung  des 
Sozialen Dienstes durch die 
Schule im Anschluss an 
Gespräche des/der Klassen-
lehrers/in und/oder der 
Schulleitung mit dem Kind/  
Jugendlichen und den Eltern 

 
 

  

Allgemeine Beratung der 
Jugendhilfe 

 
 

 
 

     
 

Die Schulleitung bzw. der/die 
Klassenlehrer/in lädt zu ei-
nem gemeinsamen Ge-
spräch mit Eltern und Schü-
ler/in ein, an dem der Soziale 
Dienst teilnimmt. 

 
 Die Vereinbarungen des 

Gesprächs werden schriftlich 
festgelegt. 

 
 

Problemlösung 

 
 

 
 
 

  
 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Gemeinsames Gespräch mit 
Eltern, Schüler/in, 
Klassenlehrer/in und 
Sozialem Dienst 

 
 
 
 

Ggf. erfolgt ein Beratungsan-
gebot des Sozialen Dienstes 

 
 
 
 

 
 

  
 

   
 

Eltern reagieren nicht auf 
Gesprächsangebote 
und/oder ggf. nach erfolglo-
sem Einsatz von Erziehungs- 
und Ordnungsmaßnahmen 
nach § 90 Schulgesetz. 

 
 
 
 
 

Schriftliches Beratungs- und 
Hilfsangebot des Sozialen 
Dienstes, ggf. Hausbesuch 
gemeinsam mit dem/der 
Klassenlehrer/in 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

   

 
 

 
 

Gemeinsames Gespräch mit 
Eltern, Schüler/in, 
Klassenlehrer/in und 
Sozialem Dienst 

   

 
 

 
 

 
 

   

  
 

Prüfung von Hilfsangeboten 
und ggf. Vermittlung an die 
Psychologische Beratungs-
stelle, Therapeuten etc., 
wenn eine Problemlösung in 
Kooperation zwischen Schu-
le, Sozialem Dienst, Amt für 
öffentlicher Ordnung bzw. 
Ordnungsamt, Polizei und 
ggf. anderen Beteiligten nicht 
erreicht werden kann. 

   

 
 

 
 

 
 

   

 
 

 
 

Ggf. Angebot einer geeigne-
ten Hilfe zur Erziehung / 
Eingliederungshilfe; 
Antrag der Eltern auf eine 
Hilfe zur Erziehung / Einglie-
derungshilfe;  

 
 
 
 

Ggf. Antrag auf Überprüfung 
der Sonderschulbedürftigkeit 
beim Staatlichen Schulamt 
Rastatt (siehe Ziffer 5.2) 

 

 
 

 
 

 
 

   

 
 
 
 

 
 

Problemlösung 
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5.2 Überprüfung Sonderschulbedürftigkeit 
 
5.2.1 Allgemeine Überprüfung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Frage des Besuchs der Sonderschule ist zu prüfen bei 

einem schulpflichtig werdenden Kind  
einer Schülerin/einem Schüler der allgemeinen Schule 

- Antrag der Personensorgeberechtigten 
- Antrag der Schule mit pädagogischem 
  Bericht 

Unter Einbeziehung einer Sonderschullehrerin/eines     
Sonderschullehrers und den Personensorgeberechtigten 
wird festgelegt: 

Einer Schülerin/einem Schüler kann eine erfolgreiche 
Teilnahme am Bildungsgang der allg. Schule unter den 
gegebenen Verhältnissen nicht ermöglicht werden. 

Voraussetzung der Einleitung der Klärung: 
Gemeinsamer pädagogischer Bericht 
- der allgemeinen Schule und 
- des unterstützenden Sonderschullehrers 

Ohne Einvernehmen: 
- Antrag der Schule mit Stellungnahme der  
  Personensorgeberechtigten zum Antrag oder 
  zum Inhalt des Berichtes 
- Antrag der Personensorgeberechtigten ohne  
  Votum der Schule 

Bei Einvernehmen: 
- Antrag der Schule im Einvernehmen 
  mit den Personensorgeberechtigten  
  oder 
- Antrag der Personensorgeberechtigen 

Staatliches Schulamt (bezieht Schulträger/andere Kosten- und Leistungsträger frühzeitig  ein - sofern er-
forderlich). 

Vereinfachte Verwaltungsverfahren: 
- Prüfung der Begründung des  
  Förderortes Sonderschule 
- Beteiligung der zuständigen 
  Sonderschule und ggf. weiterer 
  Leistungs- und Kostenträger 

Erweiterte Verwaltungsverfahren: 
- bei weiterem Klärungsbedarf des Schulaufsichtsamts 
- bei nicht erteiltem Einvernehmen der Personensorge- 
  berechtigten 

Beratungsgespräch Staatl. Schulamt - Personensorgeberechtigte 

Weitere Begutachtung (kann päd.- psy-
cholog. Prüfung einschließen) des Son-
derpäd. Förderbedarfs durch bisher nicht 
beteiligte Sonderschullehrer. 

Bei Hilfen zur Erziehung/ Eingliederungshi lfen:  
· Bei voll-, teilstationärer oder ambulanter Hilfe in 

Verbindung mit einem Besuch der E-Schule : 
Zustimmung und Beantragung der Hilfe durch 
Personensorgeberechtigte beim Jugendamt 

· Frühzeitige Einbindung der Leistungs-/ Kosten-
träger/ öffentl. Gesundheitsdienst  
(koordiniert Klärungsprozess und entscheidet     
über Notwendigkeit und Geeignetheit der Hilfe ) 

· Einvernehmen mit dem Träger der Sozial-/ Ju-
gendhilfe 

· Bei Bedarf Mitwirkung der Schule bei der Hilfepla-
nerstellung der Jugendhilfe (siehe 5.2.2) 

Beziehung von Fachleuten anderer  
Disziplinen oder Leistungs- und  
Kostenträger 

Expertenkreis zur gemeinsamen 
Beratung des Einzelfalls (Personen-
sorgeberechtigte mit Vertrauensper-
son) 
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Schriftliche Bestätigung der gemeinsam vereinbarten 
Entscheidung, wenn der Antrag begründet ist. 

Entscheidungsmöglic hkeiten des Staatlichen Schulamts zur Herstellung de s Einvernehmens mit den 
Personensorgeberechtigten (Kompromiss zwischen staatl. Erziehungsauftrag und elterlichem Erziehungsplan): 
- Entscheidung über den Besuch der Sonderschule zurückstellen 
  - sorgfältige Prüfung, ob die allgemeine Schule mit den verfügbaren Mitteln die elterlichen Erwartungen 
    einlösen kann: 
         - behinderten Schülern darf auf Dauer keine überfordernde Lernsituation zugemutet werden 
         - Staatliches Schulamt kann korrigierend eingreifen, wenn die Teilnahme des behinderten Schülers am 
           Unterricht der allgemeinen Schule zu pädagogisch untragbaren Verhältnissen führt 
- probeweiser Besuch der Sonderschule oder zeitlich befristete Aufnahme (Schüler ist in dieser Zeit  
  ordentlicher Schüler der Sonderschule) 
- Feststellung der Sonderschulpflicht mit Festlegung eines Zeitraums, nach dem erneut überprüft wird 
  (bei wesentlicher Änderung der pädagogischen Grundlagen erfolgt frühere Überprüfung) 
- weitere Maßnahmen im allgemeinen Schulbereich treffen oder vermitteln 

Rückschulungen:  
 
- Veranlassung der Prüfung der Rückschulungsfrage: 
   - Staatliches Schulamt 
   - Sonderschule 
   - Personensorgeberechtigte 
- Staatliches Schulamt genehmigt den probeweisen Besuch der allgemeinen Schule (im Envernehmen mit den  
  Personensorgeberechtigten) 
- Staatliches Schulamt entscheidet über 
  - Rückschulungen und 
  - ggf. Maßnahmen für die Rückschulungsbegleitung 

Umschulungen:  
 
- Staatliches Schulamt entscheidet über den geeigneten Typ 
- Neben einem Schulwechsel kommen auch Kooperationen zwischen den einzelnen Sonderschultypen in  
  Betracht 

Dem Staatlichen Schulamt obliegt die Lernortklärung : 
 
-  Eingehende Prüfung des Elternwunsches und Auseinandersetzung mit Erziehungsplan 
-  Gemeinsame Klärungsaufgabe für Schulaufsicht der allgemeinen Schule und Sonderschule 
-  Einsichtnahme der Personensorgeberechtigten in alle Unterlagen (einschl. Kopien) 
-  Entscheidung des Staatlichen Schulamtes über 
  
 - sonderpädagogisches Förderangebot und ggf. Besuch der Sonderschule unter Gesamtwürdigung 
   - des Einzelfalls 
   - der Beratungsergebnisse 
   - der gegebenen und herstellbaren Rahmenbedingungen der Schulart 
 
   - erhöhten Begründungsbedarf bei Entscheidung gegen den elterlichen Erziehungsplan 
     - unter Hinzuziehung eines Expertenkreises 
     - Einbeziehung pädagogischer, organisatorischer, personeller und finanzieller Aspekte 
       (der Umfang sonderpädagogischer Förderung muss im finanziell vertretbaren Rahmen bleiben) 
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5.2.2 Verfahren zur Überprüfung der Sonderschulbedür ftigkeit im  
Sinne der Schule für Erziehungshilfe  

 
Ziel der Kooperation Jugendhilfe-Schule ist es Kinder und Jugendliche mit einem 
besonderen Förderungsbedarf zu unterstützen und Problemlösungen anzustreben, 
die einen Verbleib im sozialen System ermöglichen. Trotz einer abgestimmten Ko-
operation kann es am Ende eines Beratungs- und Hilfeprozesses - wie unter Punkt 
5.1.2 dargestellt - erforderlich werden, die Sonderschulbedürftigkeit im Sinne der 
Schule für Erziehungshilfe zu überprüfen. 
 
 
Beratungs- und Hilfsangebot, 
wie unter 5.1.2 dargestellt, 
führt zu keiner Problemlö-
sung. 

     

 
 

  
 

 
 

  

Die Schule sieht einen be-
sonderen schulischen Förde-
rungsbedarf, sodass für die 
weitere Beschulung ein 
Wechsel auf eine Schule für 
Erziehungshilfe sinnvoll 
erscheint. 

 
 
 
 
 
 
 

Die Schule beantragt i.d.R. 
vor einem Schulausschluss 
die Überprüfung der Sonder-
schulbedürftigkeit im Sinne 
der Schule für Erziehungshil-
fe mit einem pädagogischen 
Bericht beim Staatlichen 
Schulamt Rastatt. 

 
 
 
 
 

Information des Sozialen 
Dienstes kann ohne Einwilli-
gung der Eltern erfolgen. Die 
Jugendhilfe prüft den Sach-
verhalt und wird ggf. eigen-
ständig tätig. 

 

   
 

   

Das Staatliches Schulamt 
stellt das Einvernehmen mit 
den Eltern her. 

 
 
 
 
 
 

Auftrag des Staatlichen 
Schulamts zur Begutachtung 
an einen Überprüfungslehrer  
bzw an eine Überprüfungs-
lehrer/in 

   

 
 

 
 

 
 

   

 
 

 
 

 
Überprüfung wird durch die 
jeweiligen Überprüfungsleh-
rer/innen durchgeführt.  

 
 
 
 

Das Ergebnis der Überprü-
fung wird dem Staatlichen 
Schulamt und dem Sozialen 
Dienst überlassen. 

 

 
 

 
 

 
 

   

 
 

 Das Staatliches Schulamt 
stellt das Einvernehmen mit 
dem Jugendamt her. 

   

 
 

  
 

   

Personensorgeberechtigte 
stellen einen Antrag auf Hilfe 
zur Erziehung / 
Eingliederungshilfe 

 
 
 
 

Die Jugendhilfe macht ein 
Angebot einer geeigneten 
Hilfe zur Erziehung / Einglie-
derungshilfe 

   

 
 

 
 

 
 

   

 
 

 
 

Feststellung der Sonder-
schulbedürftigkeit durch das 
Staatliche Schulamt 

   

 
 

 
 

 
 

   

 
 

 
 

Einleitung einer geeigneten 
Jugendhilfeleistung 
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5.3 Vorgehen bei gewichtigen Anhaltspunkten für  
eine Kindeswohlgefährdung 

 
 
Unter Kindeswohlgefährdung wird eine Gefährdung des körperlichen, geistigen oder 
seelischen Wohls eines Kindes verstanden, welche sich aus einer missbräuchlichen 
Ausübung der elterlichen Sorge, durch Vernachlässigung, durch unverschuldetes 
Versagen der Eltern oder durch das Verhalten einer dritten Person ergeben kann. 
Dies kann z.B. eine akute körperliche Misshandlung eines Kindes/Jugendlichen sein. 
Insbesondere bei kleineren Kindern kann auch eine massive häusliche Vernachläs-
sigung zu einem Zustand führen, der eine Gefahr für Leib und Leben und damit eine 
akute Kindeswohlgefährdung darstellt. Dies heißt auch, dass je nach Alter des Kin-
des, Grad der Gefährdung usw. die Prüfung der Frage, ob in diesem Fall eine akute 
Kindeswohlgefährdung vorliegt, unterschiedlich ausfallen kann. 

 
Bei einer Kindeswohlgefährdung ist im Hinblick auf die Kooperation zwischen Ju-
gendhilfe und Schule eine Regelung im Schulgesetz erfolgt. In § 85 SchG ist die er-
forderliche Vorgehensweise dargestellt. Demnach erhält die  schulische Seite ei-
nen eigenen Klärungsauftrag .  
 
Ergänzend zur gesetzlichen Regelung wurde auf der Ebene der Amtsleitungen so-
wohl auf schulischer Seite als auch auf Seiten der Jugendhilfe im Landkreis Rastatt, 
der Stadt Rastatt und des Stadtkreises Baden-Baden vereinbart, dass eine intensive 
Zusammenarbeit bei Gefährdungsfällen erfolgen soll. Dies bedeutet u.a. nicht nur die 
Weitermeldung des Falles an den Allgemeinen Sozialen Dienst, sondern ein ge-
meinsam verantwortliches Vorgehen von Jugendhilfe u nd Schule . Dieses ist im 
folgenden Ablaufdiagramm dargestellt.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Nimmt bei dringendem Aussprachebedarf über die Belange des Schülers kein Eltern-
teil eine Einladung des Klassenlehrers oder Schulleiters zum Gespräch wahr und stellt 
die Klassenkonferenz unter Vorsitz des Schulleiters gewichtige Anhaltspunkte für die 
Gefährdung des Wohls des Schülers fest, so kann die weitere Einladung zum Ge-
spräch mit dem Hinweis verbunden werden, dass bei Nichtbefolgen das Jugendamt 
unterrichtet wird (§ 85 Abs. 4 SchG). 

2. Die Schule informiert - wenn dies zeitlich möglich ist und es die Gefährdungslage zu-
lässt - in Absprache mit den Eltern rasch den zuständigen Sozialarbeiter bzw. die zu-
ständige Sozialarbeiterin beim ASD, wenn gewichtige Anhaltspunkte dafür vorliegen, 
dass das Wohl eines Schülers ernsthaft gefährdet oder beeinträchtigt ist (§ 85 Abs. 3 
SchG). Sollte auf Seiten der Schule Unsicherheit bestehen, ob eine Kindeswohlge-
fährdung vorliegt, kann eine fallanonyme Beratung beim ASD erfolgen, um eine Ein-
schätzung zu erlangen.  

3. Der ASD überprüft und bewertet die eingegangenen Informationen. Wird ein Gefähr-
dungspotenzial gesehen, wird der ASD in eigener Verantwortung tätig. 
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8. Gegebenenfalls erfolgt mittelfristig eine intensivere Beratung durch den ASD, eine 
Weitervermittlung an andere Fachstellen bzw. ein Angebot einer Hilfe zur Erziehung. 

9. Es ist beabsichtigt, im Verlauf dieser Prozesse eine Rückmeldung und einen Aus-
tausch mit der Schule durchzuführen. Ist eine akute Kindeswohlgefährdung jedoch 
nicht (mehr) gegeben, ist dies nur mit Einwilligung der Betroffenen möglich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das gleiche Ablaufschema ist gültig (ab Punkt 3), wenn sich der ASD an die Schule 
wendet, um die Gefährdung eines Kindes im Rahmen des § 8a SGB VIII abzuklären. 
 
 

4. Der ASD nimmt umgehend mit der betroffenen Familie und dem betroffenen 
Kind/Jugendlichen Kontakt auf. Ggf. erfolgt parallel dazu eine Kontaktaufnahme mit 
dem behandelnden Arzt, der Polizei oder weiteren Kooperationspartnern wie der Psy-
chologischen Beratungsstelle. 

5. Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichtes für erforderlich, so hat 
es das Gericht anzurufen. Das Gleiche gilt, wenn die Personen- oder Erziehungsbe-
rechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, bei der Abschätzung des Gefährdungs-
risikos mitzuwirken (§ 8a SGB VIII). 

6. Ist eine akute Kind eswohlgefährdung  gegeben und kann diese nicht abgewendet 
werden, erfolgt - mit Zustimmung der Eltern oder über das Familiengericht - eine         
Inobhutnahme gemäß § 42 SGB VIII in einer geeigneten Einrichtung, eine Aufnahme 
in einer Klinik oder dergleichen.  

7. Ist keine akute Kindeswohlgefährdung  gegeben, erfolgt eine Abklärung der psy-
chosozialen Situation der Kinder bzw. der familiären Situation sowie ein Beratungs-
angebot. 
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5.4 Unterrichtsbegleitung bei Autismus 
 
Die folgende Beschreibung stellt eine Zusammenfassung des Themas Autismus dar. 
Da in allen Bereichen der autistischen Störung und der Auswirkungen eine Komplexi-
tät gegeben ist, wäre grundsätzlich für eine umfassende Darstellung eine differen-
zierte Auseinandersetzung erforderlich. Eine solche ist in diesem Rahmen jedoch 
nicht möglich. 
 
Für den schulischen Bereich  gibt es hierzu eine „Handreichung zur schulischen 
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit autistis chen Verhaltensweisen“ , 
wobei diese derzeit auf dem Bildungsserver Baden-Württemberg lediglich als Entwurf 
vorliegt (http://www.schule-bw.de/schularten/sonderschulen/autismus). 
 
 
 
5.4.1 Allgemeine Informationen 
 
Definition 
 
Autismus ist eine Kontaktstörung, die durch starke Selbstbezogenheit und eine gra-
vierende Beeinträchtigung in der Beziehungs- und Kommunikationsfähigkeit gekenn-
zeichnet ist. Autismus ist nicht heilbar, aber die Ausprägung und Erscheinungsform 
kann sich im Laufe des Lebens verändern. 
 
Nach dem Klassifikationssystem für Krankheiten der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) werden in der ICD-10 folgende tiefgreifende Entwicklungsstörungen in Form 
von Autismus aufgeführt und unterteilt: 
 
Frühkindlicher Autismus (Kanner-Syndrom) 
Der frühkindliche Autismus geht meist mit einer geistigen Behinderung einher. 
 
Asperger-Syndrom 
Das Asperger-Syndrom gilt als leichte Form des Autismus und manifestiert sich ab 
ca. dem dritten bis fünften Lebensjahr. Die Betroffenen weisen eine normale bis hohe 
Intelligenz auf - teilweise auch eine Hochbegabung.  
 
Atypischer Autismus 
Unter einem atypischen Autismus versteht man einen frühkindlichen Autismus mit 
entweder atypischen Erkrankungsalter, z.B. nach dem dritten Lebensjahr oder einer 
atypischen Symptomatik, in welcher nicht alle Verhaltensweisen des frühkindlichen 
Autismus auftreten. 
 
Daneben gehen viele Ärzte jedoch mittlerweile von einem Autismusspektrum aus 
(Autismusspektrums-Störung), das verschiedene Schweregrade kennt. So zählt hier-
zu z.B. auch der  
 
High-Functioning-Autismus 
Hierbei handelt es sich um eine Variante des frühkindlichen Autismus, die dadurch 
gekennzeichnet ist, dass die kognitiven und motorischen Funktionen wenig einge-
schränkt sind. Gleichzeitig besteht jedoch eine tiefgreifende Kommunikationsstörung. 
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Merkmale 
 
Autistische Menschen wirken häufig, als lebten sie in einer anderen individuellen 
Welt. Es scheint, als genügten sie sich selbst und legten keinen Wert auf Kontakte. 
 
Ein autistisches Kind fällt je nach Form und Ausprägung der Erkrankung in folgenden 
Bereichen unterschiedlich auf 
 

 Soziale Interaktion  

- Verweigert Körperkontakt, 
- vermeidet Blickkontakt, 
- wirkt wie taub, 
- bewegt sich bizarr, 
- ist unfähig, mit Gleichaltrigen zu interagieren, 
- hat eine auffällige Sprache, z.B. Echolalie, 
- zeigt Wünsche durch Hinführen, 
- spielt nicht kreativ, 
- spielt nicht mit anderen Kindern, 
- hat keine Angst vor normalen Gefahren (z.B. bei Geräten, im Straßenverkehr), 
- lacht und kichert in unangemessenen Situationen, 
- ist auf spezielle Themen fixiert, 
- zeigt außergewöhnliche Begabungen in Teilbereichen, 
- hat ein mangelndes Verständnis für soziale Signale anderer, 
- hat kein sozialangemessenes Verhalten. 
 
· Isolation  
Autistische Kinder zeigen oftmals kein Interesse an ihrer Umgebung, nehmen diese 
dennoch bewusst wahr. Sie neigen stark zur Isolation von ihrer Umwelt.  
 
· Kommunikationsprobleme 
Die Gestik und Mimik seiner Mitmenschen kann ein autistisches Kind nicht deuten. 
Hierdurch entstehen nonverbale Kommunikationsprobleme. 
 
· Veränderungsangst  
Autistische Kinder haben ein starkes Bedürfnis nach einer Gleicherhaltung ihrer Um-
welt sowohl in zeitlicher als auch materieller Hinsicht.  
 
· Stereotypisches Verhalten  
Sie neigen zu stereotypen Verhaltensweisen, bei denen sie diverse Dreh- oder 
Schaukelbewegungen ausführen oder auch Gegenstände mit einbeziehen. 
 
 
Mögliche Ursachen 
 
Trotz umfangreicher Forschungsergebnisse gibt es bislang noch kein Modell, das 
vollständig und schlüssig die Entstehungsursachen erklären kann. 
 
· organische Ursachen  
- In manchen Fällen ist ein gestörtes Hirnwellenmuster und eine verminderte Hirn-

durchblutung gegeben.  
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- Neugeborene von Müttern, die in den ersten drei Schwangerschaftsmonaten an 
Röteln erkrankten, haben ein zehnmal höheres Risiko, autistisch zu werden.  

- Ebenso diejenigen Kinder, die im letzten Drittel der Schwangerschaft von Sauer-
stoffunterversorgung betroffen waren.  

 
· biochemische Komponente  
Bei vielen Autisten ist ein erhöhter Spiegel des Hirnbotenstoffs Serotonin gefunden 
worden, wie er manchmal bei Kindern mit geistiger Behinderung auftritt. Auch bezüg-
lich der Botenstoffe Dopamin und Noradrenalin weisen manche Betroffene Auffällig-
keiten auf. Die Störung des Haushalts dieser Botenstoffe wird zur Erklärung des pro-
blematischen Sozialverhaltens, der Aufmerksamkeitsdefizite und Lernschwierigkeiten 
autistischer Kinder herangezogen. 
 
· genetische Faktoren  
Zwillingsstudien in Europa und den USA lassen auf einen genetischen Ursachen-
faktor für Autismus schließen. Jedoch kann eine genetische Ursache für Autismus 
nicht generell angenommen werden. Man geht davon aus, dass eine bestimmte ge-
netische Disposition und weiter auslösende Faktoren zusammen kommen müssen.  
 
 
Diagnose  
 
Autismus bedarf einer medizinischen Diagnose, die nur von Fachärzten mit kinder- 
und jugendpsychiatrischer Kompetenz gestellt werden sollte. Hierbei ist eine neuro-
logische Untersuchung und eine differentialdiagnostische Abgrenzung zu anderen 
Krankheitsbildern erforderlich. 
 
 
 
5.2.2 Unterstützungsmöglichkeiten in der Schule  
 
Grundsätzlich ist anzumerken, dass autistische Kinder und Jugendliche, gleichfalls 
wie Regelschüler/innen, entsprechend ihrer individuellen intellektuellen Fähigkeiten, 
verschiedene Schularten und -formen besuchen können. So gibt es Schülerinnen 
und Schüler sowohl in Förderschulen, in Grund- und Hauptschulen als auch auf Re-
alschulen und auf Gymnasien. Folglich waren und sind z.B. einige renommierte Wis-
senschaftler autistisch veranlagt. 
 
 
Allgemeines 
 
Autistische Verhaltensweisen sind durch Erziehung, Unterricht, spezifische Förder-
ung und Therapie in ihrem jeweiligen Erscheinungsbild langfristig beeinflussbar. 
Durch die im Einzelfall gegebene Besonderheit im Erscheinungsbild und die nicht 
vorhersehbaren Entwicklungen ist eine flexible Gestaltung der Lern- und Bildungs-
wege erforderlich.  
 
Die Lernfähigkeit der Schülerinnen und Schüler ist nicht vorhersehbar. Sie haben oft 
unbekannte Lernstrategien, welche nur schwer an die vorgegebenen formalen Lern-
schritte angepasst werden können. Auch Leistungsinseln, sogenannte Sonder-
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interessen, sind häufig sehr eng gefasst und lassen sich nur schwerlich in den Bild-
ungsauftrag integrieren. 
 
Bei vielen Schülerinnen und Schülern ist im Unterricht eine geringe Lernaktivität zu 
beobachten und es entsteht der Eindruck von Desinteresse und Abwesenheit. Den-
noch kann bei Nachfragen festgestellt werden, dass mehr aufgenommen und ver-
standen wurde als vermutet. 
 
Da autistische Kinder auf dem Hintergrund oben beschriebener Merkmale  
 
- eine gestörte Fremd- und Eigenwahrnehmung,  
- Schwierigkeiten in der Kommunikation und/oder Sprache,  
- Auffälligkeiten in der Motorik,  
- häufig unverständliche emotionale und soziale Äußerungen und  
- ein schwer einschätzbares Lernverhalten  
 
haben, sind Konflikte in der Schule vorprogrammiert. Hier geraten sie häufig in die 
Rolle des Außenseiters und werden aufgrund ihrer Verhaltensweisen Opfer von 
Hänseleien.  
 
 
Grundsätze der Unterrichtsgestaltung  
 
Um autistischen Kindern und Jugendlichen ein Lernen zu ermöglichen, sind die Lehr-
kräfte insbesondere gefordert durch:  
 
· Strukturierte Unterrichtsgestaltung 
Autisten sind auf eine zeitliche Strukturierung des Tages angewiesen. Die genaue 
Festlegung des Stundenplans und anderer Handlungsabläufe gibt ihnen innere Sta-
bilität und hilft Konflikte zu vermeiden. 
 
· Professionelle Beziehungsgestaltung 
Die Lehrkräfte sollten sich auf die Ebene der “affektentleerten Interaktion“ begeben, 
damit das Kind zuhören kann und nicht durch Emotionen irritiert wird. Die Lehrkraft 
muss hierbei authentisch sein. 
 
 
Unterrichtsbegleitung 
 
Autistische Kinder können in ihrem Schulalltag durch eine Unterrichtsbegleitung un-
terstützt werden. Voraussetzung ist, dass eine Diagnose durch einen Kinder- und 
Jugendpsychiater vorliegt, auf dessen Grundlage das Jugendamt über das Vorliegen 
einer seelischen Behinderung im Sinne des § 35a SGB VIII entscheiden kann.  
 
In einem Hilfeplan, der durch das Jugendamt im Zusammenwirken mehrerer Fach-
kräfte erstellt wird, werden sowohl die Ausgestaltung der Hilfe als auch die konkreten 
Ziele, die das autistische Kind durch die Unterstützung der Unterrichtsbegleitung er-
reichen soll, festgehalten. Grundsätzliche Zielsetzung ist es eine zunehmende 
Selbstständigkeit zu fördern. 
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Gleichzeitig ist häufig eine begleitende Therapie  oder ein Elterntraining  erforderlich 
und hilfreich. 
 
Die Unterrichtsbegleitung ermöglicht durch die individuelle Unterstützung den ange-
messenen Schulbesuch, hierbei ist sie aber auf die enge Kooperation mit den Eltern,  
Lehrern/innen und Schülern/innen angewiesen. 
 
Die Aufgaben der Unterrichtsbegleitung lassen sich beispielhaft wie folgt auflisten: 

- Interventionen zur Bewältigung des Unterrichts, 
- Unterstützung der Integration in den Klassenverband, 
- Vermittlung von sozialen Kompetenzen, 
- Vermeidung und Reflexion von Konfliktsituationen, 
- Erstellung und Wahrnehmung von Grenzen und Regeln. 
 
Eine Unterrichtsbegleitung leistet kein/e  

- Wissensvermittlung, 
- Unterstützung in den Klassenarbeiten, 
- allgemeine Unterrichtsunterstützung der Lehrkraft, 
- Konfliktmanagement in der Klasse außerhalb der Konfliktsituationen mit dem au-

tistischen Kind oder Jugendlichen. 
 
 
 
Ansprechpartner:   
 
Herr Röderer als Autismusbeauftragter (IBZ) 
Pestalozzi Schule 
Herrenstr. 19 
76437 Rastatt 
Tel: 07222/774120 
FAX: 07222/7741219 
 
Schulpsychologische Beratungsstelle  
 
Allgemeine Soziale Dienste  
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5.5 Leitfragen für einen Schulbericht 
 
 
Für die Beratung im Allgemeinen Sozialen Dienst sowie zur Klärung des Hilfebedarfs 
ist häufig eine Einschätzung von schulischer Seite von Bedeutung. Häufig wird somit 
um einen schriftlichen Schulbericht gebeten. Im Folgenden sind wesentliche Leitfra-
gen für einen Schulbericht angeführt. 
 
· Wie gestaltet sich die Schullaufbahn der Schülerin bzw. des  Schülers (z.B. Vor-

klasse, Einschulung, Zurückstellung, Wiederholung, Überspringen einer Klasse, 
Beurlaubung, Schulwechsel)? 

 

· Nimmt er/sie regelmäßig am Unterricht teil? Wenn nein, welche Unregelmäßig-
keiten gibt es (z.B. Verspätungen, Schwänzen der Schule)? 

 

· Geht er/sie gerne zur Schule? 
 

· Wie bewerten Sie die schulischen Leistungen? Gibt es besondere Interessen, 
Stärken oder Schwächen? 

 

· Wie beurteilen Sie die Lernmotivation (u.a. Arbeitshaltung und Mitarbeit)? 
 

· Wie werden die Hausaufgaben erledigt? 
 

· Wie würden Sie das Sozialverhalten einschätzen? 
a) im Hinblick auf Mitschüler/innen 
b) im Hinblick auf Lehrkräfte 

 

· Konnten besondere Verhaltensauffälligkeiten beobachtet werden? (z.B. psychi-
sche Probleme wie Autoaggressionen, Tics, sozialer Rückzug etc., Aggressio-
nen, Alkohol- u./o. Drogenkonsum, Diebstahl, ...) Wann haben diese begonnen 
und wie haben sich diese entwickelt? 

 

· Welche Kontakte bestehen zum Elternhaus und welcher Art sind diese? Erfährt 
der Schüler bzw. die Schülerin von den Eltern Unterstützung und Hilfe bei der 
Bewältigung der schulischen Anforderungen?  

 

· Welche Schritte bzw. Interventionen wurden von Ihnen unternommen (z.B. Er-
ziehungs- und Ordnungsmaßnahmen nach § 90 Schulgesetz, Gespräche mit den 
Eltern, Einbeziehung von Kooperationslehrer/in, Schulpsychologischer Bera-
tungsstelle, Schulsozialarbeit, ...)?  

 

· Welche Informationen und Angaben sind aus Ihrer Sicht für eine Beurteilung der 
Situation des Schülers bzw. der Schülerin von Bedeutung (u.a. Hinweise zur fa-
miliären Situation, Freizeitverhalten, ...)? 
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5.6 Gewaltprävention: Projekt „Stark ohne Gewalt“ 
 

- Projekttage zur Gewaltprävention an Schulen - 
 

„Stark ohne Gewalt“ ist ein Kooperationsprojekt der Sozialen Dienste des Landkrei-
ses Rastatt, der Stadt Rastatt und des Stadtkreises Baden-Baden, der Polizeidirekti-
on Rastatt/Baden-Baden, des Staatlichen Schulamts Rastatt, freier Träger der Wohl-
fahrtspflege und sozialer Vereine.  
 
 
Angebot: 

· Qualifizierte Moderatorenteams gestalten Projekttage für Schulklassen. 
 
 

Ziele: 
· Sensibilisierung für das Thema Gewalt, 
· Auseinandersetzung mit der Täter- und Opferperspektive von Gewalt, 
· Verbesserung des Klassenklimas, 
· Tipps zu den Fragen: 

o Wie kann ich helfen, wenn ich Gewalt beobachte? 
o Wie kann ich mich vor Gewalt schützen? 

 
 
Ansprechpartner:  

 
Nördlicher Landkreis   Südlicher Landkreis  
Polizeiposten Durmersheim  Polizeirevier Bühl 
Jugendsachbearbeiter   Jugendsachbearbeiter 
Herr Klein     Herr Biereth 
Tel: 07245/5090    Tel: 07223/99097152 
 
 
Murgtal     Stadt Rastatt 
Polizeirevier Gaggenau   Fachbereich 
Jugendsachbearbeiter   Jugend, Familie und Senioren 
Herr Bierbaums    Frau Kowalewski 
Tel: 07225/9887156   Tel: 07222/9729431 
 
 
Baden-Baden 
Polizeirevier Baden-Baden 
Jugendsachbearbeiter 
Herr Fütterer 
Tel: 07221/680165 
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6. Adressen 
 
 
Jugendhilfe: 
 
Landkreis Rastatt 
- Jugendamt - 
 
Allgemeiner Sozialer Dienst Bühl  Allgemeiner Sozialer Dienst Gaggenau 
Robert-Koch-Str. 8     Hauptstr. 36a 
77815 Bühl     76571 Gaggenau 
 

Tel: 07223/9814-2240   Tel: 07225/98899-2238 
FAX: 07223/9814-2296   FAX: 07225/98899-2297 
 
 
Allgemeiner Sozialer Dienst Rastatt Besondere Soziale Dienste  
Am Schlossplatz 5    Am Schlossplatz 5 
76437 Rastatt    76437 Rastatt 
 

Tel: 07222/381-2256   Tel: 07222/381-2251 
FAX: 07222/381-2299   FAX: 07222/381-2299 
 
 
Psychologische Beratungsstelle  Psychologische Beratungsstelle  
Rastatt     Nebenstelle Bühl 
Am Schlossplatz 5    Robert-Koch-Str. 8 
76437 Rastatt    77815 Bühl 
 

Tel: 07222/381-2258   Tel: 07223/9814-2254 
FAX: 07222/381-2259   FAX: 07223/9814-2295 
 
 
Psychologische Beratungsstelle 
Nebenstelle Gaggenau 
Hauptstr. 36b 
76571 Gaggenau 
 

Tel: 07225/98899-2255 
FAX: 07225/98899-2294 
 
 
Stadt Rastatt 
Fachbereich Jugend, Familie und 
Senioren 
 
Soziale Förderung 
Kaiserstr. 48 
76437 Rastatt 
 

Tel: 07222/972-9001 
FAX: 07222/972-9099 
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Stadtkreis Baden-Baden    
Amt für Familien, Soziales    
und Jugend  (AFSJ)    
 
Allgemeiner Sozialer Dienst  Psychologische Beratungsstelle 
Gewerbepark Cité 1   Schwarzwaldstr. 101 
76532 Baden-Baden   76532 Baden-Baden 
 
Tel: 07221/9314-49   Tel: 07221/9314-62 
FAX: 07221/9314-15   FAX: 07221/9314-78 
 
 
 
Schule: 
 
Staatliches Schulamt Rastatt   Schulpsychologische Beratungsstelle 
Ludwigring 7      Ludwigring 7 
76437 Rastatt     76437 Rastatt 
 
Tel: 07222/9169-0    Tel: 07222/9169-130 
FAX: 07222/9169-199    Tel: 07222/9169-199 
 
 
Arbeitsstelle Kooperation    IBZ 
Ludwigring 7      Ludwigring 7 
76437 Rastatt     76437 Rastatt 
 
Tel: 07222/9169-140    Tel:  07222/9169-150 
FAX: 07222/9169-199    FAX: 07222/9169-199
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7. Notizen 
 


